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ÄNDERUNGSANTRÄGE 

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 

Beschäftigung und soziale Angelegenheiten, folgende Änderungsanträge in seinen Bericht zu 

übernehmen: 

Änderungsantrag 1 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) Gemäß den Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates vom 17. Juni 2010, bei 

dem die Strategie der Union für 

intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum verabschiedet wurde, haben 

sich die Mitgliedstaaten das Ziel gesetzt, 

bis 2020 die Zahl der armutsgefährdeten 

und von sozialer Ausgrenzung bedrohten 

Menschen um mindestens 20 Millionen zu 

verringern. 

(1) Die Lieferung von Nahrungsmitteln 

und landwirtschaftlichen Erzeugnissen ist 

von hohem Wert und stellt für die am 

stärksten von Armut betroffenen 

Personen eine große Hilfe dar, und die 

Union und die Mitgliedstaaten haben sich 
gemäß den Schlussfolgerungen des 

Europäischen Rates vom 17. Juni 2010, bei 

dem die Strategie der Union für 

intelligentes, nachhaltiges und integratives 

Wachstum verabschiedet wurde, das Ziel 

gesetzt, bis 2020 die Zahl der 

armutsgefährdeten und von sozialer 

Ausgrenzung bedrohten Menschen um 

mindestens 20 Millionen zu verringern. 

Änderungsantrag 2 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1a) Seit dem besonders harten Winter 

1987 unterstützt die Union ihre am 

stärksten von Armut betroffenen Bürger 

über wohltätige Einrichtungen mit 

direkter Nahrungsmittelhilfe aus 

Lagerbeständen landwirtschaftlicher 

Erzeugnisse. Die damals als 

vorübergehend geplante Unterstützung 

wurde durch eine europäische 



 

AD\931730DE.doc 3/68 PE505.979v03-00 

 DE 

Verordnung, das Europäische 

Nahrungsmittelhilfeprogramm für 

Bedürftige, zu einer dauerhaften 

Einrichtung gemacht. Parallel dazu 

wurden andere Versorgungsquellen 

entwickelt, wie z. B. die Überschüsse der 

Supermärkte vor Ort oder in der Region, 

Partnerschaften mit örtlichen 

Landwirten, Restaurants und 

teilnehmenden Lebensmittelgeschäften 

usw. 

 

Änderungsantrag 3 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1b) Am 29. Oktober 1992 wurde das 

Europäische 

Nahrungsmittelhilfeprogramm für 

Bedürftige durch eine 

Durchführungsverordnung konsolidiert. 

 

Änderungsantrag 4 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 1 c (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (1c ) Im Jahr 2010 waren in der 

Europäischen Union ca. 119,6 Millionen 

Menschen, darunter 25 Millionen Kinder, 

von sozialer Ausgrenzung bedroht oder 

armutsgefährdet, und von diesen 

Menschen litten 40 Millionen unter 

extremer materieller Armut und 

4,1 Millionen waren obdachlos, was einen 

Anstieg von ungefähr 4 Millionen im 

Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Von 

diesen 119,6 Millionen Menschen hängen 

18 Millionen praktisch täglich von 

Lebensmittelpaketen oder durch 

gemeinnützige Einrichtungen 
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ausgegebenen Mahlzeiten ab. 

 

Änderungsantrag 5 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) Die Zahl der Menschen, die unter 

materieller oder gravierender materieller 

Armut leiden, nimmt in der Union zu. 

Diese Personen sind häufig zu stark 

ausgegrenzt, als dass sie von den 

Aktivierungsmaßnahmen laut 

Verordnung (EU) Nr. […CPR] und vor 

allem Verordnung (EU) Nr. […ESF] 

profitieren könnten. 

(2) Die Zahl der obdachlosen Menschen 

und der Menschen, die unter materieller 

Armut oder gravierendem 

Nahrungsmangel und/oder gravierender 

materieller Armut leiden, nimmt in der 

Union zu. Diese Personen sind häufig zu 

stark ausgegrenzt, als dass sie von den 

Aktivierungsmaßnahmen laut 

Verordnung (EU) Nr. […CPR] und vor 

allem Verordnung (EU) Nr. […ESF] 

profitieren könnten. 

 

Änderungsantrag 6 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 4 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(4) Ziel des Europäischen Hilfsfonds für 

die am stärksten von Armut betroffenen 

Personen („der Fonds“) ist die Stärkung 

des sozialen Zusammenhalts; der Fonds ist 

ein Beitrag zur Reduzierung der Armut in 

der Union, indem nationale Programme für 

nichtfinanzielle Hilfen für die am stärksten 

von Armut betroffenen Personen gefördert 

werden, um Nahrungsmangel, 

Obdachlosigkeit und materielle Armut von 

Kindern zu bekämpfen. 

(4) Ziel des Europäischen Hilfsfonds für 

die am stärksten von Armut betroffenen 

Personen („der Fonds“) ist die Stärkung 

des sozialen Zusammenhalts; der Fonds ist 

ein Beitrag zur Reduzierung der Armut 

und der sozialen Ausgrenzung in der 

Union, indem nationale Programme für 

nichtfinanzielle Hilfen für die am stärksten 

von Armut betroffenen Personen gefördert 

werden, um alle Formen von Mangel und 

Armut zu bekämpfen. 

 

Änderungsantrag 7 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 4 a (neu) 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (4a) Die Ernährungssicherheit ist ein 

grundlegendes Menschenrecht, das in der 

Verfügbarkeit, Zugänglichkeit, 

Verwendung und dauerhaften 

Bereitstellung gesunder, ausreichender, 

angemessener und nahrhafter 

Lebensmittel besteht; 

 

Änderungsantrag 8 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) Mit diesen Bestimmungen ist auch 

gewährleistet, dass die unterstützten 

Vorhaben dem anzuwendenden nationalen 

und Unionsrecht entsprechen, vor allem im 

Hinblick auf die Sicherheit der Waren und 

Güter, die an die am stärksten von Armut 

betroffenen Personen abgegeben werden. 

(6) Mit diesen Bestimmungen ist auch 

gewährleistet, dass die unterstützten 

Vorhaben dem anzuwendenden nationalen 

und Unionsrecht entsprechen, vor allem im 

Hinblick auf die Sicherheit der Waren und 

Güter und der Nahrungsmittel, die an die 

am stärksten von Armut betroffenen 

Personen abgegeben werden. 

 

Änderungsantrag 9 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 6 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (6a) Die Bestimmungen des Fonds stehen 

im Einklang mit den Strategien und 

Maßnahmen, die dazu dienen, die 

Verschwendung von Lebensmitteln 

entlang der gesamten Versorgungskette 

zu verringern, die Effizienz der Branche 

zu verbessern und die Öffentlichkeit für 

dieses wichtige Thema, wie es das 

Europäische Parlament in seiner 

Entschließung vom 19. Januar 2012 

aufgegriffen hat, zu sensibilisieren. 
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Änderungsantrag 10 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) Um einen entsprechenden 

Finanzrahmen aufzustellen, sollte die 

Kommission mittels 

Durchführungsrechtsakten und anhand 

einer objektiven und transparenten 

Methode, die das unterschiedliche Ausmaß 

an Armut und materieller Armut sichtbar 

macht, eine jährliche Aufschlüsselung der 

Gesamtressourcen je Mitgliedstaat 

vornehmen. 

(7) Um einen entsprechenden 

Finanzrahmen aufzustellen, sollte die 

Kommission mittels 

Durchführungsrechtsakten und anhand 

einer objektiven und transparenten 

Methode, die die 

Entwicklungsunterschiede zwischen den 

Regionen und das unterschiedliche 

Ausmaß an Armut, relativer Armut, 

Nahrungsmangel und materieller Armut 

innerhalb der einzelnen Mitgliedstaaten 

sichtbar macht, eine jährliche 

Aufschlüsselung der Gesamtressourcen je 

Mitgliedstaat vornehmen, wobei die Zahl 

der Menschen in jedem Mitgliedstaat 

berücksichtigt wird, die zu den am 

stärksten von Armut betroffenen 

Personen gezählt werden können, ebenso 

wie die Beträge, die den am 

Nahrungsmittelhilfeprogramm 

teilnehmenden Mitgliedstaaten 

zugewiesen wurden. 

 

Änderungsantrag 11 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Im operationellen Programm jedes 

Mitgliedstaates sollten die zu 

bekämpfenden Formen materieller Armut 

und die Gründe für deren Bekämpfung 

festgelegt sowie die Ziele und Merkmale 

der über die Förderung nationaler 

Programme bereitgestellten Unterstützung 

für die am stärksten von Armut betroffenen 

(8) Im operationellen Programm jedes 

Mitgliedstaates sollten die zu 

bekämpfenden Formen von 

Nahrungsmangel und/oder materieller 

Armut und die Gründe für deren 

Bekämpfung festgelegt sowie die Ziele und 

Merkmale der über die Förderung 

nationaler Programme bereitgestellten 
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Personen beschrieben werden. Enthalten 

sein sollten außerdem Regelungen, die die 

wirksame und effiziente Umsetzung des 

jeweiligen operationellen Programms 

gewährleisten. 

Unterstützung für die am stärksten von 

Armut betroffenen Personen beschrieben 

werden. Enthalten sein sollten außerdem 

Regelungen, die die wirksame, zügige und 

effiziente Umsetzung des jeweiligen 

operationellen Programms gewährleisten, 

insbesondere hinsichtlich der 

Bekämpfung von 

Nahrungsmittelverschwendung.  

 

Änderungsantrag 12 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8a) Die Mitgliedstaaten sollten die 

Möglichkeit haben, Erzeugnissen mit 

Ursprung in der Europäischen Union den 

Vorzug zu geben.  

 

Änderungsantrag 13 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 8 b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (8b) Um eine wirksame und effiziente 

Umsetzung der durch den Fonds 

finanzierten Maßnahmen zu erreichen, 

muss die Zusammenarbeit zwischen den 

regionalen und lokalen Behörden und 

den Einrichtungen der Zivilgesellschaft 

gefördert werden. Daher ist es notwendig, 

dass die Mitgliedstaaten die Einbeziehung 

aller an der Ausarbeitung und 

Anwendung der durch den Fonds 

finanzierten Maßnahmen beteiligten 

Akteure fördern. 
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Änderungsantrag 14 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Um die Wirksamkeit des Fonds vor 

allem im Hinblick auf die nationalen 

Rahmenbedingungen zu optimieren, sollte 

ein Verfahren zur potenziellen 

Verbesserung des operationellen 

Programms festgelegt werden. 

(9) Um die Wirksamkeit des Fonds vor 

allem im Hinblick auf die nationalen 

Rahmenbedingungen zu optimieren, sollte 

ein Verfahren zur potenziellen 

Verbesserung des operationellen 

Programms festgelegt werden, wobei auch 

die Auffassungen von 

Nichtregierungsorganisationen, die an 

der Umsetzung des Programms beteiligt 

sind, Berücksichtigung finden. 

 

Änderungsantrag 15 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Der Austausch von Erfahrungen und 

Best Practice bietet einen klaren Mehrwert; 

die Kommission sollte deren Verbreitung 

erleichtern. 

(10) Der Austausch von Erfahrungen und 

Best Practice sowie von sozialen 

Innovationen bietet einen klaren 

Mehrwert; die Kommission sollte deren 

Verbreitung und Förderung sicherstellen, 

unter anderen durch die Organisation von 

Ausbildungsprogrammen und die 

Entwicklung einer Plattform für die 

Zusammenarbeit auf Unionsebene, die 

alle Beteiligten umfassen soll.  

. 

 

Änderungsantrag 16 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Um die Qualität und die 

Ausgestaltung jedes operationellen 

(12) Um die Qualität und die 

Ausgestaltung jedes operationellen 
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Programms zu verbessern und die 

Wirksamkeit und Effizienz des Fonds zu 

evaluieren, sollten Ex-ante- und Ex-post-

Evaluierungen durchgeführt werden. 

Diese Evaluierungen sollten durch 

Erhebungen zu den am stärksten von 

Armut betroffenen Personen, die vom 

operationellen Programm profitiert 

haben, und – falls nötig – durch 

Evaluierungen während der 

Programmlaufzeit ergänzt werden. Die 

entsprechenden Zuständigkeiten der 

Mitgliedstaaten und der Kommission 

sollten festgelegt werden. 

Programms zu verbessern und die 

Wirksamkeit und Effizienz des Fonds zu 

evaluieren, sollten Evaluierungen 

durchgeführt werden. 

 

Änderungsantrag 17 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(13) Die Bürgerinnen und Bürger haben 

das Recht zu erfahren, wie die Finanzmittel 

der Union investiert werden und mit 

welchen Ergebnissen. Damit die 

Information über die erreichten Ziele des 

Fonds möglichst breit gestreut erfolgt, und 

um bei den Finanzierungsmöglichkeiten 

Zugänglichkeit und Transparenz zu 

gewährleisten, sollten für Information und 

Kommunikation detaillierte 

Bestimmungen festgelegt werden, vor 

allem was die Zuständigkeiten der 

Mitgliedstaaten sowie der 

Empfängereinrichtungen betrifft. 

(13) Die Bürgerinnen und Bürger haben 

das Recht zu erfahren, wie die Finanzmittel 

der Union investiert werden und mit 

welchen Ergebnissen. Damit die 

Information über die erreichten Ziele des 

Fonds möglichst öffentlichkeitswirksam 

und breit gestreut erfolgt, und um bei den 

Finanzierungsmöglichkeiten 

Zugänglichkeit und Transparenz zu 

gewährleisten, sollten für Information, 

Kommunikation und Werbung sowie für 

die Zuständigkeiten der lokalen und 

regionalen Behörden in den 
Mitgliedstaaten sowie der 

Empfängereinrichtungen einfache 

Bestimmungen festgelegt werden. 

 

Änderungsantrag 18 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 15 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(15) Für die operationellen Programme 

muss eine Obergrenze der Kofinanzierung 

aus dem Fonds festgelegt werden, um 

einen Multiplikatoreffekt der Unionsmittel 

zu erzielen; dabei sollte die Situation von 

Mitgliedstaaten, die vorübergehend mit 

Budgetproblemen konfrontiert sind, 

berücksichtigt werden. 

(15) Für die operationellen Programme 

muss eine Obergrenze der Kofinanzierung 

aus dem Fonds festgelegt werden, um 

einen Multiplikatoreffekt der Unionsmittel 

zu erzielen; dabei sollte im Hinblick auf 

Lösungen für die Situation von 

Mitgliedstaaten, die vorübergehend mit 

Budgetproblemen konfrontiert sind, 

Flexibilität sichergestellt werden. 

 

Änderungsantrag 19 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(16) Für den Fonds sollten in der gesamten 

Union einheitliche und faire Regeln 

bezüglich des Zeitraums der 

Förderfähigkeit, der Vorhaben und 

Ausgaben gelten. Die 

Fördervoraussetzungen sollten den 

besonderen Zielsetzungen und Zielgruppen 

des Fonds Rechnung tragen, vor allem 

durch geeignete Förderkriterien für die 

Vorhaben und durch die Formen der 

Unterstützung sowie die 

Erstattungsbestimmungen und -

voraussetzungen. 

(16) Für den Fonds sollten in der gesamten 

Union einheitliche, faire und einfache 

Regeln bezüglich des Zeitraums der 

Förderfähigkeit, der Vorhaben und 

Ausgaben gelten. Die 

Fördervoraussetzungen sollten den 

besonderen Zielsetzungen und Zielgruppen 

des Fonds Rechnung tragen, vor allem 

durch einfache und geeignete 

Förderkriterien für die Vorhaben und durch 

die Formen der Unterstützung sowie die 

Erstattungsbestimmungen und 

-voraussetzungen. 

 

Änderungsantrag 20 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 17 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(17) Im [Vorschlag für eine] Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates über eine gemeinsame 

Marktorganisation für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse (Verordnung „Einheitliche 

(17) Im [Vorschlag für eine] Verordnung 

des Europäischen Parlaments und des 

Rates über eine gemeinsame 

Marktorganisation für landwirtschaftliche 

Erzeugnisse (Verordnung „Einheitliche 
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GMO“) ist festgelegt, dass im Rahmen der 

öffentlichen Intervention erworbene 

Produkte abgegeben werden können, 

indem sie dem 

Nahrungsmittelhilfeprogramm für die am 

stärksten von Armut betroffenen Personen 

in der Union zur Verfügung gestellt 

werden, wenn das im Programm 

vorgesehen ist. Da je nach den 

Rahmenbedingungen Nahrungsmittel, die 

aus der Nutzung, der Verarbeitung oder 

dem Verkauf derartiger 

Interventionsbestände stammen, die 

wirtschaftlich günstigste Lösung sein 

könnten, sollte eine solche Möglichkeit in 

dieser Verordnung vorgesehen werden. Die 

aus einer Transaktion von 

Interventionsbeständen erzielten Beträge 

sollten zum Nutzen der am stärksten von 

Armut betroffenen Personen verwendet 

werden und nicht dazu führen, dass sich 

die Verpflichtung der Mitgliedstaaten zur 

Kofinanzierung des Programms verringert. 

Um die effizientest mögliche Verwendung 

der Interventionsbestände und der daraus 

resultierenden Einnahmen zu 

gewährleisten, sollte die Kommission 

gemäß Artikel 19 Buchstabe e der 

Verordnung (EU) Nr. [GMO] 

Durchführungsrechtsakte erlassen, in 

denen die Verfahren zur Nutzung, 

Verarbeitung oder zum Verkauf der 

Produkte aus Interventionsbeständen für 

Zwecke des Programms für die am 

stärksten von Armut betroffenen Personen 

festgelegt werden. 

GMO“) ist festgelegt, dass im Rahmen der 

öffentlichen Intervention erworbene 

Produkte abgegeben werden können, 

indem sie dem 

Nahrungsmittelhilfeprogramm für die am 

stärksten von Armut betroffenen Personen 

in der Union zur Verfügung gestellt 

werden. Da je nach den 

Rahmenbedingungen Nahrungsmittel, die 

aus der Nutzung, der Verarbeitung oder 

dem Verkauf derartiger 

Interventionsbestände stammen, nach wie 

vor eine nützliche Lösung sind, sollte eine 

solche Möglichkeit in dieser Verordnung 

vorgesehen werden. Als Ergänzung zum 

bestehenden Fonds sollten die aus einer 

Transaktion von Interventionsbeständen 

erzielten Beträge zum Nutzen der am 

stärksten von Armut betroffenen Personen 

verwendet werden und nicht dazu führen, 

dass sich die Verpflichtung der 

Mitgliedstaaten zur Kofinanzierung des 

Programms verringert. Um die effizientest 

mögliche Verwendung der 

Interventionsbestände zu gewährleisten, 

sollte die Kommission gemäß Artikel 19 

Buchstabe e der Verordnung (EU) 

Nr. [GMO] Durchführungsrechtsakte 

erlassen, in denen die Verfahren zur 

Nutzung, Verarbeitung, zum Verkauf der 

Produkte aus Interventionsbeständen zu 

günstigen Preisen und/oder zu ihrer 

kostenlosen Abgabe für Zwecke des 

Programms für die am stärksten von Armut 

betroffenen Personen festgelegt werden. 

 

 

Änderungsantrag 21 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 17 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (17a) Um eine breite Unterstützung für 

die am stärksten von Armut betroffenen 

Personen zu gewährleisten, stellen die 
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Mitgliedstaaten sicher, dass alle 

Hindernisse beseitigt werden, die Spenden 

von Nahrungsmitteln oder grundlegenden 

Gütern von Unternehmen an 

Lebensmittelbanken und gemeinnützige 

Organisationen, deren Haupttätigkeitsfeld 

die Unterstützung der am stärksten von 

Armut betroffenen Personen ist, unnötig 

einschränken könnten. 

 

Änderungsantrag 22 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 19 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(19) Gemäß dem Grundsatz der geteilten 

Verwaltung sollte die Hauptverantwortung 

für die Umsetzung und Kontrolle ihres 

operationellen Programms bei den 

Mitgliedstaaten liegen (im Rahmen ihrer 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme). 

(19) Gemäß dem Grundsatz der geteilten 

Verwaltung sollte die Hauptverantwortung 

für die Umsetzung und Kontrolle ihres 

operationellen Programms bei den 

Mitgliedstaaten liegen (im Rahmen ihrer 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme), wobei 

stets auf Wirksamkeit und 

Bürokratieabbau zu achten ist. 

 

Änderungsantrag 23 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 21 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(21) Für ihr operationelles Programm 

sollten die Mitgliedstaaten eine 

Verwaltungsbehörde, eine 

Bescheinigungsbehörde und eine 

funktionell unabhängige Auditbehörde 
benennen. Damit die Mitgliedstaaten ihre 

Kontrollsysteme flexibel gestalten können, 

sollte die Möglichkeit vorgesehen werden, 

dass die Verwaltungsbehörde auch die 

Aufgaben der Bescheinigungsbehörde 

wahrnimmt. Die Mitgliedstaaten sollten 

auch die Möglichkeit haben, 

zwischengeschaltete Stellen zu benennen, 

(21) Für ihr operationelles Programm 

sollten die Mitgliedstaaten die zuständigen 

Behörden benennen, die die 

ordnungsgemäße Verwaltung des Fonds 

sicherstellen. Die Mitgliedstaaten sollten 

angemessene Verwaltungs- und 

Warenkontrollen durchführen und 

Sanktionen im Falle von 

Unregelmäßigkeiten vorsehen, um 

sicherzustellen, dass die operationellen 

Programme im Einklang mit den 

einschlägigen Bestimmungen 
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die bestimmte Aufgaben der Verwaltungs- 

oder Bescheinigungsbehörde 

übernehmen. In diesem Fall sollten die 

Mitgliedstaaten die jeweiligen 

Zuständigkeiten und Funktionen dieser 

Stellen eindeutig festlegen. 

durchgeführt werden. 

 

Änderungsantrag 24 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 22 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(22) Die Verwaltungsbehörde trägt die 

Hauptverantwortung für den wirksamen 

und effizienten Einsatz des Fonds; sie 

übernimmt daher zahlreiche Funktionen 

im Zusammenhang mit der Verwaltung 

und dem Monitoring des operationellen 

Programms, dem Finanzmanagement und 

der Finanzkontrolle sowie der 

Projektauswahl. Ihre Zuständigkeiten 

und Funktionen sollten festgelegt werden. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 25 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 23 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(23) Die Bescheinigungsbehörde sollte die 

Zahlungsanträge erstellen und sie der 

Kommission vorlegen. Ferner sollte sie 

den Jahresabschluss erstellen und 

bescheinigen, dass er vollständig, genau 

und sachlich richtig ist und die 

verbuchten Ausgaben nationalen und 

Unionsregelungen entsprechen. Ihre 

Zuständigkeiten und Funktionen sollten 

festgelegt werden. 

entfällt 
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Änderungsantrag 26 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 24 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(24) Die Auditbehörde sollte 

gewährleisten, dass die Verwaltungs- und 

Kontrollsysteme, die Vorhaben (anhand 

geeigneter Stichproben) und die 

Jahresabschlüsse geprüft werden. Ihre 

Zuständigkeiten und Funktionen sollten 

festgelegt werden. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 27 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 25 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(25) Unbeschadet der 

Finanzkontrollbefugnisse der 

Kommission sollte die diesbezügliche 

Zusammenarbeit zwischen den 

Mitgliedstaaten und der Kommission im 

Rahmen dieser Verordnung gewährleistet 

sein und es sollten Kriterien festgelegt 

werden, mit denen die Kommission – im 

Rahmen ihrer Kontrollstrategie für die 

nationalen Systeme – das 

Zuverlässigkeitsniveau festlegen kann, 

das sie von den nationalen Auditstellen 

erwartet. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 28 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 26 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(26) Es sollte festgelegt werden, inwiefern 

die Kommission befugt und dafür 

zuständig ist, das wirksame Funktionieren 

entfällt 
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der Verwaltungs- und Kontrollsysteme zu 

überprüfen sowie ein Tätigwerden der 

Mitgliedstaaten zu verlangen. Die 

Kommission sollte auch gezielte Audits zu 

Fragen der Wirtschaftlichkeit der 

Haushaltsführung durchführen dürfen, 

damit sie Rückschlüsse darauf ziehen 

kann, wie erfolgreich der Fonds arbeitet. 

 

Änderungsantrag 29 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 27 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(27) Die Mittelbindungen aus dem EU-

Haushalt sollten jährlich erfolgen. Eine 

wirksame Programmverwaltung setzt 

gemeinsame Regeln für 

Zwischenzahlungsanträge, die Zahlung des 

Jahres- und des Restsaldos voraus. 

(27) Die Mittelbindungen aus dem EU-

Haushalt sollten jährlich erfolgen. Eine 

wirksame Programmverwaltung setzt 

gemeinsame einfache Regeln für 

Zwischenzahlungsanträge, die Zahlung des 

Jahres- und des Restsaldos voraus. 

 

Änderungsantrag 30 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 35 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(35) Die Häufigkeit, mit der Vorhaben 

einem Audit unterzogen werden, sollte in 

einem angemessenen Verhältnis zu den aus 

dem Fonds stammenden Unionsmitteln 

stehen. Die Anzahl der Audits sollte vor 

allem dann reduziert werden, wenn die 

förderfähigen Gesamtkosten eines 

Vorhabens 100 000 EUR nicht übersteigen. 

Trotzdem sollten Audits jederzeit 

durchgeführt werden können, wenn 

stichhaltige Hinweise auf eine 

Unregelmäßigkeit oder auf Betrug 

vorliegen, oder im Rahmen einer Audit-

Stichprobe.  Damit der Auditaufwand der 

Kommission im richtigen Verhältnis zum 

Risiko steht, sollte die Kommission ihre 

(35) Die Häufigkeit, mit der Vorhaben 

einem Audit unterzogen werden, sollte in 

einem angemessenen Verhältnis zu den aus 

dem Fonds stammenden Unionsmitteln 

stehen. Die Anzahl der Audits sollte vor 

allem dann reduziert werden, wenn die 

förderfähigen Gesamtkosten eines 

Vorhabens 100 000 EUR nicht übersteigen. 

Trotzdem sollten Audits jederzeit 

durchgeführt werden können, wenn 

stichhaltige Hinweise auf eine 

Unregelmäßigkeit oder auf Betrug 

vorliegen, oder im Rahmen einer Audit-

Stichprobe. Damit der Auditaufwand der 

Kommission im richtigen Verhältnis zum 

Risiko steht, sollte die Kommission ihre 
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Audittätigkeit in Bezug auf operationelle 

Programme reduzieren dürfen, wenn keine 

erheblichen Mängel vorliegen oder die 

Auditbehörde zuverlässig ist. Darüber 

hinaus sollten beim Auditumfang das Ziel 

und die Merkmale der Zielgruppen des 

Fonds umfassend berücksichtigt werden. 

Audittätigkeit in Bezug auf operationelle 

Programme reduzieren dürfen, wenn keine 

erheblichen Mängel vorliegen oder die 

Auditbehörde zuverlässig ist. Darüber 

hinaus sollten beim Auditumfang das Ziel, 

die Merkmale der Zielgruppen des Fonds 

und der gemeinnützige Charakter der 

Empfängereinrichtungen des Fonds 
umfassend berücksichtigt werden. 

 

Änderungsantrag 31 

Vorschlag für eine Verordnung 

Erwägung 41 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (41a) Um zu vermeiden, dass die 

Nahrungsmittelhilfe im Fall der 

verspäteten Umsetzung dieser 

Verordnung Anfang 2014 plötzlich 

gekürzt wird, ergreift die Kommission die 

notwendigen Übergangsmaßnahmen, um 

sicherzustellen, dass die von der 

Nahrungsmittelhilfe abhängigen 

Menschen nicht unter Nahrungsmangel 

leiden. 

 

Änderungsantrag 32 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 1 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Mit dieser Verordnung wird der 

Europäische Hilfsfonds für die am 

stärksten von Armut betroffenen Personen 

(„der Fonds“) für den Zeitraum 1. Jänner 

2014 bis 31. Dezember 2020 eingerichtet 

und die Ziele des Fonds, der Umfang der 

Hilfeleistung, die verfügbaren Finanzmittel 

und die Kriterien für deren Zuteilung sowie 

die erforderlichen Regeln festgelegt, mit 

denen die Wirksamkeit des Fonds 

1. Mit dieser Verordnung wird der 

Europäische Hilfsfonds für die am 

stärksten von Armut betroffenen Personen 

(„der Fonds“) für den Zeitraum 1. Jänner 

2014 bis 31. Dezember 2020 eingerichtet 

und die Ziele des Fonds, der Umfang der 

Hilfeleistung, die verfügbaren Finanzmittel 

und die Kriterien für deren Zuteilung sowie 

die erforderlichen Regeln festgelegt, mit 

denen die Effizienz und die Einfachheit 
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gewährleistet werden soll. des Fonds gewährleistet werden sollen. . 

 

Änderungsantrag 33 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(1) „am stärksten von Armut betroffene 

Personen“ – natürliche Personen 

(Einzelpersonen, Familien, Haushalte oder 

aus diesen Personen zusammengesetzte 

Gruppen), deren Unterstützungsbedarf 

anhand von objektiven Kriterien 
festgestellt wurde; diese Kriterien werden 

von den zuständigen nationalen Behörden 

aufgestellt oder von den 

Partnerorganisationen definiert und von 

den zuständigen Behörden genehmigt; 

(1) „am stärksten von Armut betroffene 

Personen“ „am stärksten von Armut 

betroffene Personen“ – natürliche Personen 

(Einzelpersonen, Familien, Haushalte oder 

aus diesen Personen zusammengesetzte 

Gruppen), deren Unterstützungsbedarf von 

den zuständigen regionalen und lokalen 

Behörden in Zusammenarbeit mit den 

Partnerorganisationen festgestellt wurde; 

 

Änderungsantrag 34 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(2) „Partnerorganisationen“ – öffentliche 

Stellen oder gemeinnützige 

Organisationen, die die Nahrungsmittel 

oder sonstigen Güter direkt oder über 

andere Partnerorganisationen an die am 

stärksten von Armut betroffenen Personen 

abgeben und deren Vorhaben von der 

Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 29 

Absatz 3 Buchstabe b ausgewählt wurden; 

(2) „Partnerorganisationen“ – öffentliche 

Stellen oder gemeinnützige 

Organisationen, die die Nahrungsmittel 

und/oder sonstigen Güter direkt oder über 

andere Partnerorganisationen an die am 

stärksten von Armut betroffenen Personen 

abgeben und deren Vorhaben von der 

Verwaltungsbehörde gemäß Artikel 29 

Absatz 3 Buchstabe b ausgewählt wurden; 

 

Änderungsantrag 35 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 6 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(6) „Empfängereinrichtungen“ – 

öffentliche oder private Einrichtungen, die 

für die Einleitung oder die Einleitung und 

Durchführung von Vorhaben 

verantwortlich sind; 

(6) „Empfängereinrichtungen“ – eine 

gemeinnützige Organisation oder eine 
öffentliche oder private Einrichtung mit 

Ausnahme gewerblicher Unternehmen, 

die für die Einleitung oder die Einleitung 

und Durchführung von Vorhaben 

verantwortlich ist; 

 

Änderungsantrag 36 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(7) „Endempfängerinnen und 

Endempfänger“ – die am stärksten von 

Armut betroffenen Personen, die die 

Nahrungsmittel oder sonstigen Güter 

erhalten und/oder von den flankierenden 

Maßnahmen profitieren; 

(7) „Endempfängerinnen und 

Endempfänger“ – die am stärksten von 

Armut betroffenen Personen, die die 

Nahrungsmittel und/oder sonstigen Güter 

erhalten und/oder von den flankierenden 

Maßnahmen profitieren; 

 

Änderungsantrag 37 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 2 – Absatz 1 – Nummer 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) „zwischengeschaltete Stellen“ – 

öffentliche oder private Einrichtungen, die 

unter der Verantwortung einer 

Verwaltungs- oder Bescheinigungsbehörde 

tätig sind oder in deren Auftrag Aufgaben 

gegenüber den die Vorhaben 

durchführenden Empfängereinrichtungen 

wahrnehmen; 

(9) „zwischengeschaltete Stellen“ – eine 

gemeinnützige Organisation oder eine 
öffentliche oder private Einrichtung mit 

Ausnahme gewerblicher Unternehmen, die 

unter der Verantwortung einer 

Verwaltungs- oder Bescheinigungsbehörde 

tätig ist oder in deren Auftrag Aufgaben 

gegenüber den die Vorhaben 

durchführenden Empfängereinrichtungen 

wahrnimmt; 
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Änderungsantrag 38 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 3  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Der Fonds fördert den sozialen 

Zusammenhalt in der Union, indem er zur 

Erreichung des Armutsreduktionszieles 

gemäß der Strategie Europa 2020 beiträgt; 

das Ziel lautet, die Anzahl der 

armutsgefährdeten und von sozialer 

Ausgrenzung bedrohten Personen um 

mindestens 20 Millionen zu verringern. 

Der Fonds trägt zur Erreichung des 

Einzelziels bei, die schlimmsten Formen 

der Armut in der Union dadurch zu lindern, 

dass die am stärksten von Armut 

betroffenen Personen nichtfinanzielle 

Unterstützung erhalten. Maßstab für die 

Erreichung dieses Zieles ist die Anzahl der 

Personen, die aus dem Fonds unterstützt 

werden. 

Der Fonds fördert den sozialen und 

territorialen Zusammenhalt in der Union, 

indem er zur Erreichung des 

Armutsreduktionszieles gemäß der 

Strategie Europa 2020 beiträgt; das Ziel 

lautet, die Anzahl der armutsgefährdeten 

und von sozialer Ausgrenzung bedrohten 

Personen um mindestens 20 Millionen zu 

verringern. Der Fonds trägt zur Erreichung 

des Einzelziels bei, die schlimmsten 

Formen der Armut in der Union dadurch zu 

lindern, dass die am stärksten von Armut 

betroffenen Personen nichtfinanzielle 

Unterstützung erhalten und lokale sowie 

regionale 

Nahrungsmittelversorgungsketten für die 

am stärksten von Armut betroffenen 

Personen entwickelt werden. Maßstab für 

die Erreichung dieses Zieles ist die Anzahl 

der Personen, die aus dem Fonds 

unterstützt werden. 

 

Änderungsantrag 39 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 4 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

1. Aus dem Fonds werden nationale 

Programme unterstützt, in deren Rahmen 

von den Mitgliedstaaten ausgewählte 

Partnerorganisationen Nahrungsmittel 

und grundlegende Konsumgüter für den 

persönlichen Gebrauch durch obdachlose 

Personen oder Kinder an die am stärksten 

von Armut betroffenen Personen verteilen. 

1. Aus dem Fonds werden nationale, 

regionale und lokale Programme 

unterstützt, in deren Rahmen hochwertige 

Nahrungsmittel und grundlegende 

Konsumgüter für den persönlichen 

Gebrauch an die am stärksten von Armut 

betroffenen Personen verteilt werden. Die 

Verteilung wird durch von den 

Mitgliedstaaten ausgewählte 

Partnerorganisationen sichergestellt, 

deren Tätigkeit zumindest teilweise in der 
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Verteilung von Nahrungsmitteln und/oder 

landwirtschaftlichen Erzeugnissen an die 

am stärksten von Armut betroffenen 

Personen besteht. 

 

Änderungsantrag 40 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(3) Beim Einsatz der Fondsmittel arbeiten 

die Kommission und die Mitgliedstaaten 

eng zusammen. 

(3) Der Einsatz der Fondsmittel erfolgt 

durch die Mitgliedstaaten in enger 

Zusammenarbeit mit der Kommission. 

 

Änderungsantrag 41 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 5 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(5) In den Modalitäten für die 

Durchführung und die Nutzung des Fonds 

und insbesondere der für Berichterstattung, 

Evaluierung, Verwaltung und Kontrolle 

erforderlichen finanziellen und 

administrativen Ressourcen ist der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – 

bezogen auf die Höhe der zugewiesenen 

Mittel – zu berücksichtigen. 

(5) In den Modalitäten für die 

Durchführung und die Nutzung des Fonds 

und insbesondere der für Berichterstattung, 

Evaluierung, Verwaltung und Kontrolle 

erforderlichen finanziellen und 

administrativen Ressourcen ist der 

Grundsatz der Verhältnismäßigkeit – 

bezogen auf die Höhe der zugewiesenen 

Mittel und die besonderen Zielsetzungen – 

zu berücksichtigen. 

 

Änderungsantrag 42 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(8) Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten gewährleisten die 

Wirksamkeit des Fonds, insbesondere 

durch Monitoring, Berichterstattung und 

(8) Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten gewährleisten die 

Wirksamkeit des Fonds in der Phase der 

Programmplanung sowie anschließend im 
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Evaluierung. Rahmen des Monitoring, der 

Berichterstattung und der Evaluierung. 

Ebenso stellen sie sicher, dass die 

Umsetzung für die Partnerorganisationen 

und die Empfängereinrichtungen einfach 

ist, und sorgen für die Information der 

Öffentlichkeit über die Umsetzung und 

die Verwendung des Fonds.  

 

Änderungsantrag 43 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(9) Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten erfüllen ihre jeweiligen 

Funktionen in Bezug auf den Fonds mit 

dem Ziel, den Verwaltungsaufwand für die 

Empfängereinrichtungen zu verringern. 

(9) Vor dem Hintergrund des wohltätigen 

und oft gemeinnützigen Charakters der 

Unterstützung für die am stärksten von 

Armut betroffenen Menschen erfüllen die 

Kommission und die Mitgliedstaaten ihre 

jeweiligen Funktionen in Bezug auf den 

Fonds mit dem steten Ziel, den 

Verwaltungsaufwand für die 

Empfängereinrichtungen zu verringern und 

einfache Regeln für seine Funktionsweise 

festzulegen, um die Verwaltungssysteme, 

die für die Partnerorganisationen 

und/oder Empfängereinrichtungen gelten, 

so weit wie möglich zu vereinfachen und 

ihnen dadurch einen einfachen und 

schnellen Zugang zu den Hilfen zu 

ermöglichen.  

 

Änderungsantrag 44 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 10 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(10) Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

sowie die Einbeziehung der 

Genderperspektive in den verschiedenen 

(10) Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten stellen sicher, dass die 

Gleichstellung von Frauen und Männern 

sowie die Einbeziehung der 

Genderperspektive in den verschiedenen 
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Phasen der Durchführung des Fonds 

gefördert werden. Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten setzen geeignete Schritte, 

um jede Form der Diskriminierung 

aufgrund des Geschlechts, der Rasse oder 

ethnischen Herkunft, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Orientierung 

beim Zugang zum Fonds zu verhindern. 

Phasen der Durchführung des Fonds 

gefördert werden. Die Kommission und die 

Mitgliedstaaten unternehmen geeignete 

Schritte, um jede Form der 

Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, 

der ethnischen Herkunft, der Religion oder 

Weltanschauung, einer Behinderung, des 

Alters oder der sexuellen Orientierung 

beim Zugang zum Fonds und den damit 

verbundenen Programmen oder 

Vorhaben zu verhindern. 

 

 

Änderungsantrag 45 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(12) Die Mitgliedstaaten und die 

Empfängereinrichtungen wählen die 

Nahrungsmittel und die sonstigen Güter 

auf der Basis objektiver Kriterien aus. Die 

Auswahlkriterien für Nahrungsmittel, und 

falls zutreffend für sonstige Güter, müssen 

auch klimatische und Umweltaspekte 

berücksichtigen, vor allem um die 

Verschwendung von Lebensmitteln zu 

vermeiden. 

(12) Die Mitgliedstaaten und die 

Empfängereinrichtungen wählen die 

Nahrungsmittel und die sonstigen Güter 

auf der Basis objektiver Kriterien aus, die 

den Qualitätsstandards entsprechen. Die 

Auswahlkriterien für Nahrungsmittel zielen 

darauf, lokalen Erzeugnissen Vorrang zu 

geben. Die mit der Verteilung von 

Nahrungsmitteln befassten 

Organisationen oder Verbände sorgen so 

weit wie möglich für eine gesunde und 

ausgewogene Ernährung der 

Endempfängerinnen und -empfänger und 

beachten die Ziele im Bereich der 

öffentlichen Gesundheit und der 

Lebensmittelsicherheit. Die 

Auswahlkriterien für Nahrungsmittel, und 

falls zutreffend für sonstige Güter, müssen 

auch klimatische und Umweltaspekte 

berücksichtigen, vor allem um die 

Verschwendung von Lebensmitteln auf 

allen Stufen der Verteilerkette zu 

vermeiden. 
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Änderungsantrag 46 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 5 – Absatz 12 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (12a) Die lokalen und regionalen 

Behörden können in Zusammenarbeit mit 

Nichtregierungsorganisationen Netze für 

die lokale, regionale und 

grenzüberschreitende Verwaltung der 

verderblichen und unverderblichen 

Nahrungsmittel aus den beteiligten 

Regionen aufbauen, damit die 

Nahrungsmittel, die nicht über die 

Lebensmittelversorgungsketten 

vermarktet werden, verteilt werden 

können. 

 

Änderungsantrag 47 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Anzahl der Personen, die unter 

extremer materieller Armut leiden; 

(a) Anzahl der Personen, die unter 

Ernährungsarmut leiden; 

 

Änderungsantrag 48 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe a a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) Anzahl der Personen, die unter 

extremer materieller Armut leiden; 

 

Änderungsantrag 49 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Anzahl der Personen, die in Haushalten 

mit sehr geringer Erwerbsintensität leben. 

(b) Anzahl der Personen, die in Haushalten 

mit sehr geringen Einkommen oder sehr 

geringer Erwerbsintensität leben. 

 

Änderungsantrag 50 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 6 – Absatz 3 – Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) Anzahl der Personen, die unter der 

relativen Armutsgrenze leben, d. h. der 

Prozentsatz der Bevölkerung, der nicht 

über mindestens 60 % des nationalen 

Durchschnittseinkommens verfügt; 

 

Änderungsantrag 51 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Einleitung 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Jeder Mitgliedstaat legt der Kommission 

binnen drei Monaten nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung ein operationelles 

Programm für den Zeitraum 1. Jänner 2014 

bis 31. Dezember 2020 vor, das Folgendes 

umfasst: 

Jeder Mitgliedstaat legt der Kommission 

binnen drei Monaten nach Inkrafttreten 

dieser Verordnung ein operationelles 

Programm für den Zeitraum 1. Jänner 2014 

bis 31. Dezember 2020 vor, das in enger 

Zusammenarbeit mit den zuständigen 

regionalen bzw. lokalen Behörden und 

anderen staatlichen Stellen erarbeitet 

wurde sowie mit betreffenden Stellen oder 

den Stellen, deren Aufgabe es ist, die 

Zivilgesellschaft zu vertreten, die Armut 

zu bekämpfen und die 

Nichtdiskriminierung zu fördern, und das 

Folgendes umfasst: 
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Änderungsantrag 52 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) eine Festlegung, welche Form(en) 

materieller Armut im Rahmen des 

operationellen Programms bekämpft 

werden soll(en), samt Begründung dieser 

Auswahl; weiters eine Beschreibung jeder 

ausgewählten Form materieller Armut, 

der wichtigsten Merkmale und Ziele der 

Verteilung von Nahrungsmitteln oder 

sonstigen Gütern sowie der angebotenen 

flankierenden Maßnahmen, unter 

Beachtung der Ergebnisse der gemäß 

Artikel 14 durchgeführten Ex-ante-

Evaluierung; 

(a) eine Festlegung, welche Form(en) von 

Nahrungsmangel und/oder materieller 

Armut im Rahmen des operationellen 

Programms bekämpft werden soll(en), 

sowie der wichtigsten Merkmale und Ziele 

der Verteilung von gesunden und 

hochwertigen Nahrungsmitteln oder 

sonstigen Gütern sowie der angebotenen 

flankierenden Maßnahmen; 

 

 

Änderungsantrag 53 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe a a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (aa) ein Aktionsplan für die Entwicklung 

lokaler sowie regionaler 

Nahrungsmittelversorgungsketten für die 

am stärksten von Armut betroffenen 

Personen; 

 

Änderungsantrag 54 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe a b (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ab) ein Aktionsplan für die 

Verminderung der 

Lebensmittelverschwendung; 
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Änderungsantrag 55 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe b 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) eine Beschreibung des/der 

entsprechenden nationalen 

Programms/Programme für jede Form 

materieller Armut, die bekämpft werden 

soll; 

(b) eine Beschreibung des/der 

entsprechenden nationalen 

Programms/Programme für jede Form von 

Nahrungsmittelarmut und/oder 
materieller Armut, die bekämpft werden 

soll; 

 

Änderungsantrag 56 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5– Buchstabe b a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 (ba) die Auswahlkriterien für die 

Partnerorganisationen; falls nötig, nach 

Form der materiellen Armut gegliedert; 

 

Änderungsantrag 57 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe c 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(c) eine Beschreibung des Mechanismus 

zur Festlegung der Förderkriterien für die 

am stärksten von Armut betroffenen 

Personen; falls nötig, nach Form der 

materiellen Armut gegliedert; 

(c) eine Beschreibung der Förderkriterien 

für die am stärksten von Armut betroffenen 

Personen; falls nötig, nach Form der 

materiellen Armut gegliedert; 

 

Änderungsantrag 58 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 –Buchstabe  d 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) die Auswahlkriterien für Vorhaben 

und eine Beschreibung des 

Auswahlmechanismus; falls nötig, nach 

Form der materiellen Armut gegliedert; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 59 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe e 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(e) die Auswahlkriterien für die 

Partnerorganisationen; falls nötig, nach 

Form der materiellen Armut gegliedert; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 60 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe f 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(f) eine Beschreibung des Mechanismus, 

der die Komplementarität mit dem 

Europäischen Sozialfonds gewährleistet; 

entfällt 

 

Änderungsantrag 61 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe g 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(g) eine Beschreibung der 

Durchführungsbestimmungen des 

operationellen Programms, in der die 

Verwaltungsbehörde, die 

Bescheinigungsbehörde (falls zutreffend), 

die Audit-Behörde und die Stelle 

angeführt sind, an die die Kommission 

Zahlungen tätigen soll, sowie eine 

entfällt 
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Beschreibung des Monitoring-

Verfahrens; 

 

Änderungsantrag 62 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe h 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(h) eine Beschreibung der Maßnahmen zur 

Einbindung der zuständigen regionalen, 

lokalen Behörden und sonstigen staatlichen 

Stellen sowie von Gremien, die die 

Zivilgesellschaft vertreten, und von 

Gremien, die bei der Ausarbeitung des 

operationellen Programms für die 

Förderung von Chancengleichheit und 

Nichtdiskriminierung zuständig sind; 

(h) eine Beschreibung der Beteiligung der 

zuständigen regionalen und lokalen 

Behörden, ihrer Vertreterorganisationen 

und sonstigen staatlichen Stellen sowie von 

Gremien, die die Zivilgesellschaft 

vertreten, und von Gremien, die bei der 

Ausarbeitung des operationellen 

Programms für die Förderung von 

Chancengleichheit und 

Nichtdiskriminierung zuständig sind; 

 

Änderungsantrag 63 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 5 – Buchstabe j – Ziffer ii 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

ii) eine Tabelle, in der für den gesamten 

Programmplanungszeitraum für jede Form 

der bekämpften materiellen Armut sowie 

die entsprechenden flankierenden 

Maßnahmen die Gesamthöhe der 

Mittelausstattung für die Unterstützung aus 

dem operationellen Programm angeführt 

ist. 

ii) eine Tabelle, in der für den gesamten 

Programmplanungszeitraum für jede zu 

bekämpfende Form von Nahrungsmangel 

und/oder materieller Armut sowie die 

entsprechenden flankierenden Maßnahmen 

die Gesamthöhe der Mittelausstattung für 

die Unterstützung aus dem operationellen 

Programm angeführt ist. 

 

Änderungsantrag 64 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die unter Buchstabe e erwähnten Die unter Buchstabe ba erwähnten 



 

AD\931730DE.doc 29/68 PE505.979v03-00 

 DE 

Partnerorganisationen, die die 

Nahrungsmittel oder sonstigen Güter 

direkt verteilen, führen auch selbst 

Aktivitäten durch, die die materielle 

Unterstützung ergänzen und auf die soziale 

Inklusion der am stärksten von Armut 

betroffenen Personen abzielen, unabhängig 

davon, ob diese Aktivitäten vom Fonds 

gefördert werden oder nicht. 

Partnerorganisationen, die die 

Nahrungsmittel direkt verteilen, und 

diejenigen, die Nahrungsmittel und/oder 

oder sonstige Güter verteilen, führen auch 

selbst Aktivitäten durch, die die materielle 

Unterstützung ergänzen und auf die soziale 

Inklusion der am stärksten von Armut 

betroffenen Personen abzielen, unabhängig 

davon, ob diese Aktivitäten vom Fonds 

gefördert werden oder nicht. 

 

 

Änderungsantrag 65 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 6 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

6. Die operationellen Programme werden 

von den Mitgliedstaaten oder einer 

beliebigen von ihnen benannten Behörde in 

Zusammenarbeit mit den zuständigen 

regionalen bzw. lokalen Behörden und 

anderen staatlichen Stellen sowie mit 

Gremien, die die Zivilgesellschaft 

vertreten, und Gremien, die für die 

Förderung von Gleichstellung und 

Nichtdiskriminierung zuständig sind, 

erstellt. 

6. Die operationellen Programme werden 

von den Mitgliedstaaten oder einer 

beliebigen von ihnen benannten Behörde in 

Zusammenarbeit mit den zuständigen 

regionalen und lokalen Behörden, ihren 

Vertreterorganisationen, anderen 

staatlichen Stellen sowie mit Gremien, die 

die Zivilgesellschaft vertreten, und 

Gremien, die für die Förderung von 

Gleichstellung und Nichtdiskriminierung 

zuständig sind, erstellt. 

 

Änderungsantrag 66 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 7 – Absatz 7 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

7. Die Mitgliedstaaten arbeiten einen 

Entwurf ihres operationellen Programms 

gemäß dem Muster in Anhang I aus. 

entfällt 
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Änderungsantrag 67 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 8 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

8. Die Kommission bewertet die 

Übereinstimmung des operationellen 

Programms mit dieser Verordnung sowie 

den Beitrag des Programms zu den Zielen 

des Fonds und berücksichtigt dabei die Ex-

ante-Evaluierung gemäß Artikel 14. 

8. Die Kommission bewertet die 

Übereinstimmung des operationellen 

Programms mit dieser Verordnung sowie 

den Beitrag des Programms zu den Zielen 

des Fonds und berücksichtigt dabei die von 

den Mitgliedstaaten festgelegten 

Auswahlkriterien. 

 

Änderungsantrag 68 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Die Kommission kann binnen drei 

Monaten nach dem Tag der Einreichung 

des operationellen Programms 

Anmerkungen machen. Die 

Mitgliedstaaten stellen der Kommission 

alle erforderlichen zusätzlichen 

Informationen zur Verfügung und 

überarbeiten gegebenenfalls das 

vorgeschlagene operationelle Programm. 

9. Die Kommission kann binnen 

zwei Monaten nach dem Tag der 

Einreichung des operationellen Programms 

Anmerkungen machen. Die 

Mitgliedstaaten stellen der Kommission 

alle erforderlichen zusätzlichen 

Informationen zur Verfügung und 

überarbeiten gegebenenfalls das 

vorgeschlagene operationelle Programm. 

 

Änderungsantrag 69 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 8 – Absatz 9 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

9. Sofern die Anmerkungen der 

Kommission gemäß Absatz 2 ausreichend 

berücksichtigt wurden, genehmigt die 

Kommission das operationelle Programm 

mittels eines Durchführungsrechtsakts 

spätestens sechs Monate nach der 

offiziellen Einreichung durch den 

9. Sofern die Anmerkungen der 

Kommission gemäß Absatz 2 ausreichend 

berücksichtigt wurden, genehmigt die 

Kommission das operationelle Programm 

mittels eines Durchführungsrechtsakts 

spätestens drei Monate nach der offiziellen 

Einreichung durch den Mitgliedstaat und 
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Mitgliedstaat und frühestens am 1. Jänner 

2014. 

frühestens am 1. Jänner 2014. 

 

Änderungsantrag 70 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 12 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

12. Die Kommission bewertet die gemäß 

Absatz 1 übermittelten Informationen und 

berücksichtigt dabei die Begründung des 

Mitgliedstaats. Die Kommission kann 

Anmerkungen machen und der 

Mitgliedstaat stellt der Kommission alle 

notwendigen Zusatzinformationen dazu zur 

Verfügung. 

12. Die Kommission bewertet die gemäß 

Absatz 1 übermittelten Informationen und 

berücksichtigt dabei die Begründung des 

Mitgliedstaats. Die Kommission kann 

innerhalb von zwei Monaten 
Anmerkungen machen und der 

Mitgliedstaat stellt der Kommission alle 

notwendigen Zusatzinformationen dazu zur 

Verfügung. 

 

Änderungsantrag 71 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 9 – Absatz 13 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

13. Die Kommission genehmigt – mittels 

Durchführungsrechtsakten – die Änderung 

eines operationellen Programmes 

spätestens fünf Monate nach der formellen 

Einreichung durch den Mitgliedstaat, 

sofern die Anmerkungen der Kommission 

ausreichend berücksichtigt wurden. 

13. Die Kommission genehmigt – mittels 

Durchführungsrechtsakten – die Änderung 

eines operationellen Programms spätestens 

drei Monate nach der formellen 

Einreichung durch den Mitgliedstaat, 

sofern die Anmerkungen der Kommission 

ausreichend berücksichtigt wurden. 

 

Änderungsantrag 72 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Kommission richtet auf Unionsebene 

eine Plattform für den Austausch von 

Erfahrungen, den Kapazitätenaufbau und 

Die Kommission richtet auf Unionsebene 

eine Plattform für den Austausch von 

Erfahrungen und Know-how, den 
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die Vernetzung sowie die Verbreitung 

relevanter Ergebnisse im Bereich der 

nichtfinanziellen Unterstützung für die 

am stärksten von Armut betroffenen 

Personen ein. 

Kapazitätenaufbau und die Vernetzung, 

den Aufbau von Verteilungsnetzen in 

ganz Europa und insbesondere in den 

Gebieten mit dem höchsten Ausmaß an 

Armut und Ausgrenzung in jedem 

Mitgliedstaat, den Ausbau transnationaler 

und grenzübergreifender Maßnahmen 

sowie die Verbreitung relevanter und 

innovativer Ergebnisse im Bereich der 

Verteilung von Nahrungsmitteln und 

sonstigen Gütern für die am stärksten von 

Armut betroffenen Personen ein. Sie 

integriert und verbindet mit dieser 

Plattform die Organisationen, die die 

Partnerorganisationen auf Unionsebene 

vertreten, sowie die 

Partnerorganisationen und 

Empfängereinrichtungen auf Ebene der 

einzelnen Mitgliedstaaten. Sie schafft und 

verwaltet eine öffentlich zugängliche 

Webseite speziell für diese Plattform. Auf 

der Webseite werden insbesondere die 

verschiedenen Partnerorganisationen, 

ihre Maßnahmen und ihr Einsatz in ganz 

Europa vorgestellt, einschließlich der 

Regionen in äußerster Randlage. Darüber 

hinaus werden auf der Webseite 

Dokumente und Informationen im 

Zusammenhang mit der Leitung und der 

Tätigkeit der Plattform vorgestellt. 
 

Änderungsantrag 73 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 10 – Absatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Darüber hinaus konsultiert die 

Kommission mindestens einmal pro Jahr 

die Organisationen, die die 

Partnerorganisationen auf Unionsebene 

vertreten, zur Durchführung der 

Unterstützung aus dem Fonds. 

Darüber hinaus konsultiert die 

Kommission im Rahmen dieser Plattform 

mindestens einmal pro Jahr die 

Organisationen, die die 

Partnerorganisationen auf Unionsebene 

vertreten, und die wichtigsten 

Partnerorganisationen auf der Ebene der 

einzelnen Mitgliedstaaten zur 

Durchführung und zur 
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Nutzerfreundlichkeit der Unterstützung 

aus dem Fonds. Sie gibt die Bilanz und die 

Ergebnisse dieser Konsultation auf der 

Webseite für die Plattform bekannt. 

 

Änderungsantrag 74 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 15 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

15. Die Mitgliedstaaten verfassen den 

jährlichen Durchführungsbericht gemäß 

dem von der Kommission genehmigten 

Muster, einschließlich der Liste 

gemeinsamer Input- und 

Outputindikatoren. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 75 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

16. Die jährlichen 

Durchführungsberichte werden 

zugelassen, wenn sie alle erforderlichen 

Informationen (Muster laut Absatz 2) 

einschließlich der gemeinsamen 

Indikatoren enthalten. Wird der Bericht 

nicht zugelassen, informiert die 

Kommission den Mitgliedstaat binnen 

15 Arbeitstagen ab dem Datum des 

Eingangs des jährlichen 

Durchführungsberichts. Lässt die 

Kommission diese Frist verstreichen, gilt 

der Bericht als zugelassen. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 76 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 17– Unterabsatz 2 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Mitgliedstaaten erstellen einen 

Entwurf des abschließenden 

Durchführungsberichts gemäß dem von 

der Kommission genehmigten Muster. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 77 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 18 – Unterabsatz 3 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Die Kommission überprüft den 

abschließenden Durchführungsbericht und 

übermittelt dem Mitgliedstaat binnen fünf 

Monaten nach Eingang des abschließenden 

Durchführungsberichts ihre Anmerkungen. 

Die Kommission überprüft den 

abschließenden Durchführungsbericht und 

übermittelt dem Mitgliedstaat binnen 

drei Monaten nach Eingang des 

abschließenden Durchführungsberichts ihre 

Anmerkungen. 

 

Änderungsantrag 78 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 19 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

19. Die Kommission genehmigt das Muster 

für den jährlichen Durchführungsbericht, 

einschließlich der Liste der gemeinsamen 

Indikatoren, und für den abschließenden 

Durchführungsbericht mittels 

Durchführungsrechtsakt. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird nach dem 

Beratungsverfahren in Artikel 60 Absatz 2 

erlassen. 

19. Die Kommission genehmigt das Muster 

für den jährlichen Durchführungsbericht 

und für den abschließenden 

Durchführungsbericht mittels 

Durchführungsrechtsakt. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird nach dem 

Beratungsverfahren in Artikel 60 Absatz 2 

erlassen. 

 

Änderungsantrag 79 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 20 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

20. Die Kommission kann einem 

Mitgliedstaat Anmerkungen zur 

Durchführung des operationellen 

Programms übermitteln. Die 

Verwaltungsbehörde informiert die 

Kommission binnen drei Monaten über 

die ergriffenen Korrekturmaßnahmen. 

20. Die Kommission kann einem 

Mitgliedstaat Anmerkungen zur 

Durchführung des operationellen 

Programms übermitteln. 

 

Änderungsantrag 80 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 11 – Absatz 21 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

21. Die Verwaltungsbehörde 

veröffentlicht von jedem jährlichen und 

abschließenden Durchführungsbericht 

eine Zusammenfassung. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 81 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 13 – Absatz 25 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

25. Die Mitgliedstaaten stellen die zur 

Durchführung von Evaluierungen 

notwendigen Ressourcen zur Verfügung 

und gewährleisten, dass Verfahren zur 

Produktion und Erhebung von 

evaluierungsrelevanten Daten vorhanden 

sind, darunter Daten zu den gemeinsamen 

Indikatoren (Artikel 11). 

25. Die Mitgliedstaaten stellen die zur 

Durchführung von Evaluierungen 

notwendigen Ressourcen zur Verfügung 

und gewährleisten, dass Verfahren zur 

Produktion und Erhebung von 

evaluierungsrelevanten Daten vorhanden 

sind. 

 

Änderungsantrag 82 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 15 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 15 entfällt 

Evaluierung im 

Programmplanungszeitraum 

 

30. Die Verwaltungsbehörde kann im 

Programmplanungszeitraum 

Evaluierungen der Wirksamkeit und 

Effizienz des operationellen Programms 

durchführen. 

 

31. In den Jahren 2017 und 2021 führt 

die Verwaltungsbehörde eine strukturierte 

Umfrage unter den Endempfängerinnen 

und –empfängern durch und verwendet 

dafür das von der Kommission 

bereitgestellte Muster. Die Kommission 

genehmigt das Muster mittels eines 

Durchführungsrechtsakts. Dieser 

Durchführungsrechtsakt wird nach dem 

Beratungsverfahren in Artikel 60 Absatz 2 

erlassen. 

 

32. Die Kommission kann auf eigene 

Initiative eine Evaluierung operationeller 

Programme durchführen. 

 

 

Änderungsantrag 83 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 16 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Kommission führt – mit 

Unterstützung durch externe Expertinnen 

und Experten – auf eigene Initiative und in 

enger Zusammenarbeit mit den 

Mitgliedstaaten eine Ex-post-Evaluierung 

zur Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der 

erzielten Ergebnisse sowie zur Messung 

des Mehrwerts des Fonds durch. Die Ex-

post-Evaluierung muss bis zum 

31. Dezember 2023 abgeschlossen sein. 

Die Kommission führt – mit Unterstützung 

durch externe Expertinnen und Experten – 

auf eigene Initiative und in enger 

Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten 

eine Ex-post-Evaluierung zur Wirksamkeit 

und zur Einfachheit der Umsetzung der 

Programme – unter Berücksichtigung der 

Einschränkungen bei ihrer Umsetzung –, 

der angestrebten Ziele und der erzielten 

Ergebnisse, zu dem von den 

Partnerorganisationen und den 

Empfängereinrichtungen mitgeteilten 
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Bedarf an Finanzmitteln für die 

Verteilung von Nahrungsmitteln an die 

am stärksten von Armut betroffenen 

Personen sowie zur Messung des 

Mehrwerts des Fonds durch. Die Ex-post-

Evaluierung muss bis zum 31. Dezember 

2023 abgeschlossen sein. 

 

Änderungsantrag 84 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 33 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

33. Die Mitgliedstaaten stellen 

Informationen zu den aus dem Fonds 

geförderten Maßnahmen bereit und 

machen diese Maßnahmen allgemein 

bekannt. Die Informationen sind an die am 

stärksten von Armut betroffenen Personen, 

die Medien und die breite Öffentlichkeit 

gerichtet. In ihnen wird klar auf die Rolle 

der EU und den Beitrag aus dem Fonds 

verwiesen. 

 

33. Die Europäische Kommission und die 

Mitgliedstaaten stellen Informationen dazu 

bereit, ob die Ziele des Fonds erreicht 

wurden, wie die Mittel verwendet werden 

und welche Maßnahmen aus dem Fond 

gefördert werden, insbesondere durch die 

Plattform oder durch die Einrichtung von 

Produktinformationsstellen auf lokaler 

und regionaler Ebene. Die Informationen 

sind an die am stärksten von Armut 

betroffenen Personen, die Medien und die 

breite Öffentlichkeit gerichtet. In ihnen 

wird klar auf die Rolle der EU und den 

Beitrag aus dem Fonds verwiesen, ebenso 

werden die Ehrenamtlichen der 

Empfängereinrichtungen und 

Partnerorganisationen erwähnt. 

 

Änderungsantrag 85 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 34 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Um die Unterstützung durch den Fonds 

transparent zu machen, führt die 

Verwaltungsbehörde eine Liste (CSV- 

oder XML-Format) mit den aus dem Fonds 

geförderten Vorhaben, die über eine 

Website zugänglich ist. Die Liste muss 

Um die Unterstützung durch den Fonds 

transparent zu machen, führt die 

zuständige Behörde eine Liste (CSV- oder 

XML-Format) mit den aus dem Fonds 

geförderten Vorhaben, die über eine 

Website zugänglich ist. 
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mindestens folgende Informationen 

umfassen: Name und Anschrift der 

Empfängereinrichtung, Höhe der 

zugewiesenen Unionsmittel sowie Form 

der bekämpften materiellen Armut. 

 

Änderungsantrag 86 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 34 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Diese Vorhabensliste wird mindestens alle 

zwölf Monate aktualisiert. 

Diese Vorhabensliste wird mindestens alle 

sechs Monate aktualisiert. 

 

Änderungsantrag 87 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 35 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Während der Durchführung eines 

Vorhabens informieren die 

Empfängereinrichtungen und 

Partnerorganisationen die Öffentlichkeit 

über die aus dem Fonds erhaltene 

Unterstützung durch Anbringen 

mindestens eines Posters (Mindestgröße 

A3) mit Informationen zum Vorhaben – 

darunter ein Hinweis auf die finanzielle 

Unterstützung durch die Union – an einem 

für die Öffentlichkeit gut sichtbaren Ort, 

an jedem Ort, an dem die Nahrungsmittel 

und sonstigen Güter bereitgestellt oder 

flankierende Maßnahmen durchgeführt 

werden, außer wenn dies aufgrund der 

Rahmenbedingungen der Verteilung nicht 

möglich ist. 

Während der Durchführung eines 

Vorhabens bringen die 

Empfängereinrichtungen und 

Partnerorganisationen entweder eine 

europäische Flagge oder ein Poster 

(Mindestgröße A3) mit Informationen zu 

dem Vorhaben an, einschließlich 

Informationen zur finanziellen 

Unterstützung durch die Europäische 

Union. 

 

Änderungsantrag 88 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 36 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

36. Die Empfängereinrichtung und die 

Partnerorganisationen weisen in allen ihren 

Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen auf die 

Förderung des Vorhabens aus dem Fonds 

hin, indem sie das Unionslogo und einen 

Hinweis auf die Union und den Fonds 

anbringen. 

36. Die Empfängereinrichtung und die 

Partnerorganisationen weisen in ihren 

Informations- und 

Kommunikationsmaßnahmen im 

Zusammenhang mit einem von der 

Europäischen Union finanzierten 

Vorhaben auf die Förderung des 

Vorhabens aus dem Fonds hin, indem sie 

das Unionslogo und einen Hinweis auf die 

Union und den Fonds anbringen. 

 

Änderungsantrag 89 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 37 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

37. Die Verwaltungsbehörde informiert 

die Empfängereinrichtungen über die 

Veröffentlichung der Vorhabensliste 

gemäß Absatz 2. Die Verwaltungsbehörde 

stellt Informations- und Werbematerial 

einschließlich Mustertexte in 

elektronischem Format zur Verfügung, um 

die Empfängereinrichtungen bei der 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen laut 

Absatz 3 zu unterstützen. 

37. Die zuständige Behörde informiert die 

Empfängereinrichtungen über die 

Veröffentlichung der Vorhabensliste 

gemäß Absatz 2. Die Verwaltungsbehörde 

stellt Informations- und Werbematerial 

einschließlich Mustertexte in 

elektronischem Format sowie Aufkleber 

mit der Flagge der Union zur Verfügung, 

um die Empfängereinrichtungen bei der 

Erfüllung ihrer Verpflichtungen laut 

Absatz 3 zu unterstützen. 

 

Änderungsantrag 90 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 17 – Absatz 38 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

38. Die Verwaltungsbehörde wie auch die 

Empfängereinrichtungen und die 

Partnerorganisationen verarbeiten 

personenbezogene Daten gemäß diesem 

Artikel unter Einhaltung der 

38. Die zuständige Behörde wie auch die 

Empfängereinrichtungen und die 

Partnerorganisationen verarbeiten 

personenbezogene Daten gemäß diesem 

Artikel unter Einhaltung der 

Datenschutzvorschriften und der 
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Richtlinie 95/46/EG ein. Richtlinie 95/46/EG. 

 

Änderungsantrag 91 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 18 – Absatz 39 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

39. Der Kofinanzierungssatz auf Ebene des 

operationellen Programms darf maximal 

85 % der förderfähigen öffentlichen 

Ausgaben betragen. 

39. Der Kofinanzierungssatz auf Ebene des 

operationellen Programms beträgt 

maximal: 

 (a) 85 % der Gesamtausgaben; 

 (b) 95 % der Gesamtausgaben im Falle 

einer Unterstützung in Mitgliedstaaten, 

die für eine Förderung im Rahmen der 

Finanzstabilisierungsfazilität (EFSF), des 

Europäischen Stabilitätsmechanismus 

(ESM) oder des Kohäsionsfonds (KSF) 

infrage kommen; 

 

 

Änderungsantrag 92 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 43 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

43. Eine Ausgabe kommt dann für eine 

Förderung aus dem operationellen 

Programm in Frage, wenn sie einer 

Empfängereinrichtung zwischen dem 

1. Jänner 2014 und dem 31. Dezember 

2022 entstanden ist und von ihr in diesem 

Zeitraum bezahlt wurde. 

43. Eine Ausgabe kommt dann für eine 

Förderung aus dem operationellen 

Programm in Frage, wenn sie einer 

Empfängereinrichtung zwischen dem 

1. Jänner 2014 und dem 31. Dezember 

2023 entstanden ist und von ihr in diesem 

Zeitraum bezahlt wurde. 

 

Änderungsantrag 93 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 20 – Absatz 44 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

44. Unabhängig davon, ob die 

Empfängereinrichtung alle mit einem 

Vorhaben verbundenen Zahlungen getätigt 

hat, sind Vorhaben nicht förderfähig, die 

bereits physisch abgeschlossen oder 

vollständig durchgeführt sind, bevor die 

Empfängereinrichtung den Antrag auf 

Unterstützung im Rahmen des 

operationellen Programms bei der 

Verwaltungsbehörde gestellt hat. 

44. Unabhängig davon, ob die 

Empfängereinrichtung alle mit einem 

Vorhaben verbundenen Zahlungen getätigt 

hat, sind Vorhaben nicht förderfähig, die 

bereits physisch abgeschlossen oder 

vollständig durchgeführt sind, bevor die 

Empfängereinrichtung den Antrag auf 

Unterstützung im Rahmen des 

operationellen Programms bei der 

zuständigen Behörde gestellt hat. 

 

Änderungsantrag 94 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 21 – Absatz 49 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Nahrungsmittel und sonstigen Güter 

für obdachlose Personen oder für Kinder 

können von den Partnerorganisationen 

selbst gekauft werden. 

Die Nahrungsmittel und sonstigen Güter 

für die am stärksten von Armut 

betroffenen Personen können von den 

Partnerorganisationen selbst gekauft 

werden. 

 

Änderungsantrag 95 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 21 – Absatz 49 – Unterabsatz 2 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Sie können aber auch von einer 

öffentlichen Stelle eingekauft und den 

Partnerorganisationen unentgeltlich 

überlassen werden. In diesem Fall können 

die Nahrungsmittel aus der Nutzung, der 

Verarbeitung oder dem Verkauf von 

Erzeugnissen aus Interventionsbeständen 

stammen und gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. [GMO] zur 

Verfügung gestellt werden, sofern dies die 

wirtschaftlich günstigste Option ist und zu 

keiner unverhältnismäßigen Verzögerung 

Sie können aber auch von einer 

öffentlichen Stelle eingekauft und den 

Partnerorganisationen unentgeltlich 

überlassen werden. In diesem Fall können 

die Nahrungsmittel aus der Nutzung, der 

Verarbeitung oder dem Verkauf von 

Erzeugnissen aus Interventionsbeständen 

stammen und gemäß Artikel 15 der 

Verordnung (EU) Nr. [GMO] zur 

Verfügung gestellt werden, sofern dies die 

wirtschaftlich günstigste Option ist und zu 

keiner unverhältnismäßigen Verzögerung 
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bei der Lieferung der Nahrungsmittel an 

die Partnerorganisationen führt. Die aus 

einer Transaktion solcher 

Interventionsbestände erzielten Beträge 

sind zum Nutzen der am stärksten von 

Armut betroffenen Personen zu verwenden 

und dürfen nicht dazu führen, dass die 

Mitgliedstaaten weniger zur 

Kofinanzierung des Programms 

(Artikel 18) beitragen müssen. 

bei der Lieferung der Nahrungsmittel an 

die Partnerorganisationen führt. Die aus 

einer Transaktion solcher 

Interventionsbestände erzielten Beträge 

sind zum Nutzen der am stärksten von 

Armut betroffenen Personen zu verwenden, 

dürfen nicht dazu führen, dass die 

Mitgliedstaaten weniger zur 

Kofinanzierung des Programms 

(Artikel 18) beitragen müssen, und 

ergänzen die Mittel des Fonds. 

 

Änderungsantrag 96 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 21 – Absatz 50 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

50. Diese materielle Unterstützung wird 

unentgeltlich an die am stärksten von 

Armut betroffenen Personen verteilt. 

50. Preise, die von den Endempfängern 

verlangt werden, dürfen 10 % des 

Marktpreises nicht übersteigen. 
 

 

Änderungsantrag 97 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 24 – Absatz 57 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) Kosten für den Kauf von 

Nahrungsmitteln oder grundlegenden 

Konsumgütern für den persönlichen 

Gebrauch obdachloser Personen oder von 

Kindern; 

 

(a) Kosten für den Kauf von 

Nahrungsmitteln oder grundlegenden 

Konsumgütern für den persönlichen 

Gebrauch der Endempfänger; 

 

Änderungsantrag 98 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 24 – Absatz 57 – Buchstabe b 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(b) Kosten für den Transport von 

Nahrungsmitteln oder sonstigen Gütern in 

die Lager der Partnerorganisationen zum 

Pauschalsatz von 1 % der unter Buchstabe 

a angeführten Kosten, wenn eine 

öffentliche Einrichtung die Nahrungsmittel 

oder grundlegenden Konsumgüter für den 

persönlichen Gebrauch obdachloser 

Personen oder von Kindern kauft und 

Partnerorganisationen zur Verfügung stellt;  

(b) Kosten für den Transport von 

Nahrungsmitteln oder sonstigen Gütern in 

die Lager der Partnerorganisationen zum 

Pauschalsatz von 1 % der unter 

Buchstabe a angeführten Kosten, wenn 

eine öffentliche Einrichtung die 

Nahrungsmittel oder grundlegenden 

Konsumgüter für den persönlichen 

Gebrauch von Endempfängern kauft und 

Partnerorganisationen zur Verfügung stellt; 

 

Änderungsantrag 99 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 24 – Absatz 57 – Buchstabe d 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(d) Kosten für Aktivitäten zur Förderung 

der sozialen Inklusion, durchgeführt und 

abgerechnet von den 

Partnerorganisationen, die die materielle 

Unterstützung direkt an die am stärksten 

von Armut betroffenen Personen abgeben, 

zum Pauschalsatz von 5 % der unter 

Buchstabe a angeführten Kosten; 

(d) Kosten für Aktivitäten zur Förderung 

der sozialen Inklusion, durchgeführt und 

abgerechnet von den 

Partnerorganisationen, die die 

Nahrungsmittelhilfe und/oder materielle 

Unterstützung direkt an die Endempfänger 

abgeben, zum Pauschalsatz von 5 % der 

unter Buchstabe a angeführten Kosten; 

 

Änderungsantrag 100 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26  

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Die Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

beinhalten 

entfällt 

(a) eine Beschreibung der Aufgaben jeder 

mit Verwaltung und Kontrolle befassten 

Stelle und die Zuweisung der Aufgaben 

innerhalb jeder Stelle; 

 

(b) die Einhaltung des Grundsatzes der 

Aufgabentrennung zwischen diesen und 
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innerhalb dieser Stellen; 

(c) Verfahren zur Gewährleistung der 

Richtigkeit und Ordnungsgemäßheit der 

erklärten Ausgaben; 

 

(d) computergestützte Systeme für die 

Buchführung, die Speicherung und 

Übermittlung von Finanzdaten und Daten 

zu Indikatoren, sowie für Monitoring und 

Berichterstattung; 

 

(e) Systeme für Berichterstattung und 

Monitoring, wenn die zuständige Stelle 

die Ausführung von Aufgaben einer 

anderen Stelle überträgt; 

 

(f) Modalitäten für ein Funktionsaudit 

der Verwaltungs- und Kontrollsysteme; 

 

(g) Systeme und Verfahren, die einen 

angemessenen Auditpfad gewährleisten; 

 

(h) die Prävention, Feststellung und 

Korrektur von Unregelmäßigkeiten, 

einschließlich Betrug, und 

Wiedereinziehung rechtsgrundlos 

gezahlter Beträge zusammen mit etwaigen 

Zinsen. 

 

 

Änderungsantrag 101 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 26 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 26a 

 Die Mitgliedstaaten nehmen Verwaltungs- 

und Warenkontrollen vor, um die 

Durchführung der operationellen 

Programme im Einklang mit den 

einschlägigen Vorschriften zu 

gewährleisten, und legen die im Fall von 

Unregelmäßigkeiten geltenden 

Sanktionen fest. 
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Änderungsantrag 102 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 27 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 27 entfällt 

Zuständigkeiten der Mitgliedstaaten  

61. Die Mitgliedstaaten kommen den 

Verwaltungs-, Kontroll- und 

Auditverpflichtungen nach und nehmen 

die in den Bestimmungen zur geteilten 

Mittelverwaltung in der 

Haushaltsordnung und dieser 

Verordnung festgelegten Zuständigkeiten 

wahr. Gemäß dem Grundsatz der geteilten 

Mittelverwaltung sind die Mitgliedstaaten 

für die Verwaltung und Kontrolle der 

operationellen Programme 

verantwortlich. 

 

62.  

Sie treffen Präventivmaßnahmen gegen 

Unregelmäßigkeiten, decken diese auf, 

korrigieren sie und ziehen rechtsgrundlos 

gezahlte Beträge zusammen mit etwaigen 

Verzugszinsen für verspätete Zahlungen 

wieder ein. Sie unterrichten die 

Kommission über diese 

Unregelmäßigkeiten und halten sie über 

den Stand entsprechender Verwaltungs- 

und Gerichtsverfahren auf dem 

Laufenden. 

 

Können rechtsgrundlos an eine 

Empfängereinrichtung gezahlte Beträge 

aufgrund eines Verschuldens oder einer 

Fahrlässigkeit eines Mitgliedstaates nicht 

wieder eingezogen werden, so haftet der 

Mitgliedstaat für die Erstattung der 

entsprechenden Beträge an den 

Gesamthaushalt der Union. 

 

Die Kommission wird befugt, delegierte 

Rechtsakte gemäß Artikel 59 mit 

detaillierten Bestimmungen zu den in 

diesem Absatz genannten Verpflichtungen 
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der Mitgliedstaaten zu erlassen. 

63. Die Mitgliedstaaten erarbeiten und 

verwenden ein Verfahren zur 

unabhängigen Prüfung und 

Beantwortung von Beschwerden, die die 

Auswahl oder Durchführung von aus dem 

Fonds kofinanzierten Vorhaben betreffen. 

Die Mitgliedstaaten erstatten der 

Kommission auf Ersuchen Bericht über 

die Ergebnisse solcher Prüfungen. 

 

64. Jeder offizielle Informationsaustausch 

zwischen den Mitgliedstaaten und der 

Kommission erfolgt über ein 

elektronisches Datenaustauschsystem, das 

gemäß den von der Kommission in 

Durchführungsrechtsakten festgelegten 

Vorschriften und Bedingungen 

eingerichtet wird. Diese 

Durchführungsrechtsakte werden nach 

dem in Artikel 60 Absatz 3 genannten 

Prüfverfahren erlassen. 

 

 

Änderungsantrag 103 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 28 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 28 entfällt 

Benennung und Organisation von 

Verwaltungs- und Kontrollstellen 

 

65. Der Mitgliedstaat benennt eine 

nationale Behörde oder öffentliche Stelle 

als Verwaltungsbehörde. 

 

66. Unbeschadet von Absatz 3 benennt der 

Mitgliedstaat eine nationale Behörde oder 

öffentliche Stelle als 

Bescheinigungsbehörde. 

 

673. Der Mitgliedstaat kann eine 

Verwaltungsbehörde benennen, die 

gleichzeitig die Aufgaben der 

Bescheinigungsbehörde wahrnimmt. 
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68. Der Mitgliedstaat benennt eine von 

der Verwaltungsbehörde und der 

Bescheinigungsbehörde funktionell 

unabhängige nationale Behörde oder 

öffentliche Stelle als Auditbehörde. 

 

69. Sofern der Grundsatz der 

Aufgabentrennung gewahrt ist, können 

die Verwaltungsbehörde, die 

Bescheinigungsbehörde (falls zutreffend) 

und die Auditbehörde Teil derselben 

Behörde oder öffentlichen Stelle sein. 

 

70. Der Mitgliedstaat kann eine oder 

mehrere zwischengeschaltete Stellen 

benennen, die bestimmte Aufgaben der 

Verwaltungs- oder 

Bescheinigungsbehörde unter der 

Verantwortung dieser Behörde 

übernehmen. Die entsprechenden 

Vereinbarungen zwischen der 

Verwaltungs- oder 

Bescheinigungsbehörde und den 

zwischengeschalteten Stellen werden 

schriftlich festgehalten. 

 

71. Der Mitgliedstaat oder die 

Verwaltungsbehörde kann die Verwaltung 

eines Teiles des operationellen 

Programms einer zwischengeschalteten 

Stelle übertragen, und zwar mittels einer 

schriftlichen Vereinbarung zwischen der 

zwischengeschalteten Stelle und dem 

Mitgliedstaat bzw. der 

Verwaltungsbehörde. Die 

zwischengeschaltete Stelle weist nach, 

dass sie solvent ist und über Sachkenntnis 

im betreffenden Bereich sowie über die 

erforderliche Verwaltungs- und 

Finanzkompetenz verfügt. 

 

72. Der Mitgliedstaat legt schriftlich 

Regeln für seine Beziehungen zur 

Verwaltungs-, Bescheinigungs- und 

Auditbehörde sowie für deren 

Beziehungen untereinander und zur 

Kommission fest. 
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Änderungsantrag 104 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 29 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 [...] entfällt 

 

Änderungsantrag 105 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 30 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 [...] entfällt 

 

Änderungsantrag 106 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 31 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 [...] entfällt 

 

Änderungsantrag 107 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 32 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 32 entfällt 

Verfahren zur Benennung der 

Verwaltungs- und 

Bescheinigungsbehörden 

 

98. Die Mitgliedstaaten teilen der 

Kommission das Datum und die Form der 

Benennung der Verwaltungsbehörde und 

der Bescheinigungsbehörde (falls 

zutreffend) innerhalb von sechs Monaten 

ab der Annahme des Beschlusses zur 
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Genehmigung des operationellen 

Programms mit. 

99. Die in Absatz 1 genannte Benennung 

beruht auf dem Bericht und dem 

Bestätigungsvermerk einer unabhängigen 

Auditstelle, die das Verwaltungs- und 

Kontrollsystem – einschließlich der Rolle 

zwischengeschalteter Stellen – und dessen 

Übereinstimmung mit den Artikeln 26, 27, 

29 und 30 hinsichtlich der 

Übereinstimmung mit Kriterien für die 

interne Umgebung, für 

Kontrolltätigkeiten, Information und 

Kommunikation sowie für das Monitoring 

bewertet, die die Kommission per 

delegiertem Rechtsakt gemäß Artikel 59 

festgelegt hat. 

 

100. Die unabhängige Stelle arbeitet nach 

international anerkannten 

Auditstandards. 

 

101. Die Mitgliedstaaten können 

beschließen, eine Verwaltungs- oder 

Bescheinigungsbehörde für die Zwecke 

dieser Verordnung zu benennen, die 

bereits für ein vom ESF kofinanziertes 

operationelles Programm gemäß 

Verordnung (EU) Nr. [CPR] benannt 

wurde. 

 

Die Kommission kann den Bericht und 

den Bestätigungsvermerk der 

unabhängigen Auditstelle sowie die 

Beschreibung des Verwaltungs- und 

Kontrollsystems innerhalb von zwei 

Monaten nach Erhalt der in Absatz 1 

angeführten Mitteilung anfordern. 

 

Die Kommission kann innerhalb von zwei 

Monaten nach Erhalt dieser Unterlagen 

Anmerkungen machen. 

 

102. Der Mitgliedstaat beaufsichtigt die 

benannte Stelle und zieht ihre Benennung 

mittels formellem Beschluss zurück, wenn 

sie mindestens eines der in Absatz 2 

angeführten Kriterien nicht mehr erfüllt, 

es sei denn, die Stelle ergreift innerhalb 

einer vom Mitgliedstaat festgelegten und 
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der Schwere des Problems angemessenen 

Probezeit die notwendigen 

Abhilfemaßnahmen. Der Mitgliedstaat 

informiert die Kommission unverzüglich 

über die Festsetzung einer Probezeit für 

eine benannte Stelle und über jeden 

Aufhebungsbeschluss. 

 

Änderungsantrag 108 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 33 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 [...] entfällt 

 

Änderungsantrag 109 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 34 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 34 entfällt 

Zusammenarbeit mit der Auditbehörde  

107. Die Kommission arbeitet mit den 

Auditbehörden zusammen, um deren 

Auditpläne und –methoden zu 

koordinieren, und tauscht die Ergebnisse 

der durchgeführten Audits der 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

unverzüglich aus. 

 

108. Die Kommission und die 

Auditbehörde treffen regelmäßig, 

mindestens jedoch – sofern nicht anders 

vereinbart – einmal jährlich zusammen, 

um den jährlichen Kontrollbericht, den 

Bestätigungsvermerk und die 

Auditstrategie zu überprüfen und sich 

über Fragen zur Verbesserung der 

Verwaltungs- und Kontrollsysteme 

auszutauschen. 
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Änderungsantrag 110 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 37 – Absatz 111 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

111. Die Kommission erstattet in Form von 

Zwischenzahlungen 90 % des Betrages, der 

sich aus der Anwendung des im Beschluss 

zur Genehmigung des operationellen 

Programms festgelegten 

Kofinanzierungssatzes auf die 

förderfähigen öffentlichen Ausgaben 

ergibt, wie im Zahlungsantrag angegeben. 

Der Jahresabschluss wird gemäß Artikel 47 

Absatz 2 festgestellt. 

111. Die Kommission erstattet in Form von 

Zwischenzahlungen 100 % des Betrages, 

der sich aus der Anwendung des im 

Beschluss zur Genehmigung des 

operationellen Programms festgelegten 

Kofinanzierungssatzes auf die 

förderfähigen öffentlichen Ausgaben 

ergibt, wie im Zahlungsantrag angegeben. 

Der Jahresabschluss wird gemäß Artikel 47 

Absatz 2 festgestellt. 

 

Änderungsantrag 111 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 39 – Absatz 119 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

119. Werden Finanzhilfen an 

Partnerorganisationen gezahlt, 

gewährleistet die Verwaltungsbehörde 

einen zur Durchführung von Vorhaben 

ausreichenden Mittelfluss an die 

Empfängereinrichtungen. 

119. Werden Finanzhilfen an 

Partnerorganisationen gezahlt, 

gewährleistet die zuständige Behörde 

einen zur Durchführung von Vorhaben 

ausreichenden Mittelfluss an die 

Empfängereinrichtungen. 

 

Änderungsantrag 112 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 128 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

128. Die Bescheinigungsbehörde legt 

regelmäßig einen Antrag auf 

Zwischenzahlung für die Beträge vor, die 

bei ihr als im Geschäftsjahr (bis zum 

30. Juni) an die Empfängereinrichtungen 

ausgezahlte öffentliche Unterstützung 

verbucht sind. 

128. Die zuständige Behörde legt 

regelmäßig einen Antrag auf 

Zwischenzahlung für die Beträge vor, die 

bei ihr als im Geschäftsjahr (bis zum 

30. Juni) an die Empfängereinrichtungen 

ausgezahlte öffentliche Unterstützung 

verbucht sind. 



 

PE505.979v03-00 52/68 AD\931730DE.doc 

DE 

Änderungsantrag 113 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 129 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

129. Die Bescheinigungsbehörde stellt den 

letzten Antrag auf Zwischenzahlung bis 

zum 31. Juli des auf das abgelaufene 

Geschäftsjahr folgenden Jahres, auf jeden 

Fall aber vor dem ersten Antrag auf 

Zwischenzahlung für das nächste 

Geschäftsjahr. 

129. Die zuständige Behörde stellt den 

letzten Antrag auf Zwischenzahlung bis 

zum 31. Juli des auf das abgelaufene 

Geschäftsjahr folgenden Jahres, auf jeden 

Fall aber vor dem ersten Antrag auf 

Zwischenzahlung für das nächste 

Geschäftsjahr. 

 

 

Änderungsantrag 114 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 42 – Absatz 130 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

130. Der erste Antrag auf 

Zwischenzahlung darf erst gestellt werden, 

nachdem der Kommission die Benennung 

der Verwaltungsbehörde und der 

Bescheinigungsbehörde gemäß Artikel 32 

Absatz 1 mitgeteilt wurde. 

130. Der erste Antrag auf 

Zwischenzahlung darf erst gestellt werden, 

nachdem der Kommission die Benennung 

der zuständigen Behörden mitgeteilt 

wurde. 

 

Änderungsantrag 115 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 43 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 43 entfällt 

Unterbrechung der Zahlungsfrist  

133. Die bzw. der bevollmächtigte 

Anweisungsbefugte im Sinne der 

Haushaltsordnung kann die Zahlungsfrist 

bei einem Antrag auf Zwischenzahlung 

unter folgenden Bedingungen für 

maximal neun Monate aussetzen: 
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(a) Aufgrund von Informationen einer 

nationalen oder einer Auditstelle der 

Union gibt es stichhaltige Hinweise auf 

erhebliche Mängel in der Funktionsweise 

der Verwaltungs- und Kontrollsysteme. 

 

(b) Die bzw. der bevollmächtigte 

Anweisungsbefugte muss zusätzliche 

Überprüfungen aufgrund von ihr bzw. 

ihm zur Kenntnis gebrachten 

Informationen durchführen, da der 

Verdacht besteht, dass Ausgaben in einem 

Zahlungsantrag in Verbindung mit einer 

Unregelmäßigkeit mit schwerwiegenden 

finanziellen Auswirkungen stehen. 

 

(c) Eine der in Artikel 45 Absatz 1 

geforderten Unterlagen wurde nicht 

eingereicht. 

 

134. Die bzw. der bevollmächtigte 

Anweisungsbefugte kann die 

Unterbrechung auf den Teil der 

Ausgaben begrenzen, bei denen gemäß 

Absatz 1 der Verdacht auf 

Unregelmäßigkeit besteht. Die bzw. der 

bevollmächtigte Anweisungsbefugte 

informiert den Mitgliedstaat und die 

Verwaltungsbehörde unverzüglich über 

den Grund der Unterbrechung und bittet 

sie um Bereinigung der Situation. Die 

bzw. der bevollmächtigte 

Anweisungsbefugte beendet die 

Unterbrechung, sobald die notwendigen 

Maßnahmen ergriffen wurden. 

 

 

Änderungsantrag 116 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 44 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 44 entfällt 

Aussetzung von Zahlungen  

135. Die Kommission kann die 

Zwischenzahlungen ganz oder teilweise 
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aussetzen, wenn 

(a) das Verwaltungs- oder Kontrollsystem 

für das operationelle Programm einen 

gravierenden Mangel aufweist, für den 

keine Korrekturmaßnahmen ergriffen 

wurden; 

 

(b) die Ausgaben in einer 

Ausgabenerklärung mit einer 

Unregelmäßigkeit in Zusammenhang 

stehen, die schwerwiegende finanzielle 

Auswirkungen nach sich zieht und die 

nicht behoben wurde; 

 

(c) der Mitgliedstaat es versäumt hat, die 

erforderlichen Schritte zur Bereinigung 

einer Situation zu setzen, die zu einer 

Zahlungsunterbrechung gemäß Artikel 43 

geführt hat; 

 

(d) das Monitoringsystem oder die 

Angaben zu Indikatoren einen 

gravierenden Mangel bezüglich Qualität 

und Zuverlässigkeit aufweisen. 

 

136. Die Kommission kann mittels 

Durchführungsrechtsakten die 

vollständige oder teilweise Aussetzung der 

Zwischenzahlungen beschließen, 

nachdem sie dem Mitgliedstaat die 

Möglichkeit gegeben hat, sich zu äußern. 

 

137. Die Kommission hebt die 

vollständige oder teilweise Aussetzung der 

Zwischenzahlungen auf, wenn der 

Mitgliedstaat die für die Aufhebung der 

Aussetzung erforderlichen Maßnahmen 

getroffen hat. 

 

 

Änderungsantrag 117 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 46 – Absatz 140 – Buchstabe a 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

(a) den Gesamtbetrag der förderfähigen 

Ausgaben, die die Bescheinigungsbehörde 

als den Empfängereinrichtungen im 

(a) den Gesamtbetrag der förderfähigen 

Ausgaben, die die zuständige Behörde als 

den Empfängereinrichtungen im Rahmen 
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Rahmen der Durchführung von Vorhaben 

entstanden und von ihnen bezahlt verbucht 

hat, den Gesamtbetrag der bei der 

Durchführung der Vorhaben entstandenen 

förderfähigen öffentlichen Ausgaben sowie 

den entsprechenden förderfähigen 

öffentlichen Beitrag, der an die 

Empfängereinrichtungen ausgezahlt wurde;  

der Durchführung von Vorhaben 

entstanden und von ihnen bezahlt verbucht 

hat, den Gesamtbetrag der bei der 

Durchführung der Vorhaben entstandenen 

förderfähigen öffentlichen Ausgaben sowie 

den entsprechenden förderfähigen 

öffentlichen Beitrag, der an die 

Empfängereinrichtungen ausgezahlt wurde; 

 

Änderungsantrag 118 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 46 – Absatz 141 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

141. Bis zu 5 % der in den 

Zahlungsanträgen geltend gemachten 

Gesamtausgaben für ein Geschäftsjahr 

dürfen von der Bescheinigungsbehörde als 

Ausgaben ausgewiesen werden, für die die 

Bewertung der Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsgemäßheit durch die 

Auditbehörde noch nicht abgeschlossen ist. 

Der betreffende Betrag ist nicht in den 

Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben 

gemäß Absatz 1 Buchstabe a 

einzubeziehen. Die endgültige Aufnahme 

bzw. der Ausschluss dieser Beträge erfolgt 

im Jahresabschluss des folgenden Jahres. 

141. Bis zu 5 % der in den 

Zahlungsanträgen geltend gemachten 

Gesamtausgaben für ein Geschäftsjahr 

dürfen von der zuständigen Behörde als 

Ausgaben ausgewiesen werden, für die die 

Bewertung der Rechtmäßigkeit und 

Ordnungsgemäßheit durch die 

Auditbehörde noch nicht abgeschlossen ist. 

Der betreffende Betrag ist nicht in den 

Gesamtbetrag der förderfähigen Ausgaben 

gemäß Absatz 1 Buchstabe a 

einzubeziehen. Die endgültige Aufnahme 

bzw. der Ausschluss dieser Beträge erfolgt 

im Jahresabschluss des folgenden Jahres. 

 

Änderungsantrag 119 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 48 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 48 entfällt 

Verfügbarkeit von Unterlagen  

147. Die Verwaltungsbehörde sorgt dafür, 

dass der Kommission und dem 

Europäischen Rechnungshof auf Anfrage 

alle Unterlagen zu Vorhaben drei Jahre 

lang zur Verfügung stehen. Diese 

 



 

PE505.979v03-00 56/68 AD\931730DE.doc 

DE 

Dreijahresfrist beginnt am 31. Dezember 

des Jahres, in dem die Kommission den 

Beschluss zum Rechnungsabschluss 

gemäß Artikel 47 erlassen hat, oder 

spätestens an dem Tag, an dem die 

Restzahlung erfolgt. 

Diese Dreijahresfrist wird durch Gerichts- 

oder Verwaltungsverfahren oder ein 

entsprechend begründetes Ersuchen der 

Kommission unterbrochen. 

 

148. Die Unterlagen müssen entweder im 

Original, als beglaubigte Kopien der 

Originale oder auf gängigen 

Datenträgern vorliegen; dies gilt auch für 

elektronische Versionen der 

Originalunterlagen und für Unterlagen, 

die nur in elektronischer Form vorhanden 

sind. 

 

149. Die Unterlagen müssen in einer 

Form aufbewahrt werden, die die 

Identifizierung der betroffenen Personen 

nur so lange erlaubt, wie es für den 

Zweck, für den die Daten erhoben wurden 

oder weiterverarbeitet werden, 

erforderlich ist. 

 

150. Die Kommission erhält die Befugnis, 

delegierte Rechtsakte gemäß Artikel 59 zu 

erlassen, um festzulegen, welche 

Datenträger als gängig gelten können. 

 

151. Das Verfahren zur Bescheinigung 

der Übereinstimmung von auf gängigen 

Datenträgern gespeicherten Unterlagen 

mit den Originalen wird von den 

nationalen Behörden festgelegt und muss 

sicherstellen, dass die aufbewahrten 

Fassungen den nationalen 

Rechtsvorschriften entsprechen und für 

Auditzwecke herangezogen werden 

können. 

 

152. Liegen Unterlagen nur in 

elektronischer Form vor, so müssen die 

verwendeten Computersysteme 

anerkannten Sicherheitsstandards 

entsprechen, die gewährleisten, dass die 

gespeicherten Unterlagen den nationalen 
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Rechtsvorschriften entsprechen und für 

Auditzwecke herangezogen werden 

können. 

 

Änderungsantrag 120 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 50 – Absatz 156 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

156. Der Mitgliedstaat nimmt die 

Finanzkorrekturen vor, die aufgrund der 

im Rahmen von Vorhaben oder des 

operationellen Programms festgestellten 

vereinzelten oder systembedingten 

Unregelmäßigkeiten notwendig sind. 

Finanzkorrekturen bestehen in der 

vollständigen oder teilweisen Streichung 

des öffentlichen Beitrags zu einem 

Vorhaben oder zum operationellen 

Programm. Der Mitgliedstaat 

berücksichtigt Art und Schweregrad der 

Unregelmäßigkeiten sowie den 

finanziellen Verlust, der dem Fonds 

entstanden ist, und nimmt angemessene 

Korrekturen vor. Finanzkorrekturen 

werden von der Verwaltungsbehörde im 

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 

verbucht, in dem die Streichung 

beschlossen wurde. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 121 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 50 – Absatz 157 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

157. Der gemäß Absatz 2 gestrichene 

Beitrag aus dem Fonds darf – 

vorbehaltlich Absatz 4 – vom 

Mitgliedstaat im Rahmen des betroffenen 

operationellen Programm anderweitig 

verwendet werden. 

entfällt 
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Änderungsantrag 122 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 50 – Absatz 1584 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

156. Der gemäß Absatz 2 gestrichene 

Beitrag darf weder für ein Vorhaben, das 

Gegenstand der Korrektur war, noch – im 

Falle einer Finanzkorrektur aufgrund 

einer systembedingten Unregelmäßigkeit 

– für ein Vorhaben wiederverwendet 

werden, bei dem die systembedingte 

Unregelmäßigkeit aufgetreten ist. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 123 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 50 – Absatz 159 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

159. Die Pflicht eines Mitgliedstaats, 

Einziehungen gemäß diesem Artikel 

vorzunehmen, bleibt von einer 

Finanzkorrektur durch die Kommission 

unberührt. 

entfällt 

 

Änderungsantrag 124 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 51 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 51 entfällt 

Finanzkorrekturen durch die Kommission  

160. Die Kommission nimmt 

Finanzkorrekturen mittels 

Durchführungsrechtsakt vor, indem sie 

den Unionsbeitrag zu einem 

operationellen Programm ganz oder 
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teilweise streicht und den Betrag vom 

Mitgliedstaat wiedereinzieht, um zu 

vermeiden, dass die Union Ausgaben 

finanziert, die die anzuwendenden 

nationalen oder Unionsvorschriften 

verletzen, auch im Hinblick auf Mängel 

in den Verwaltungs- und 

Kontrollsystemen der Mitgliedstaaten, die 

von der Kommission oder dem 

Europäischen Rechnungshof entdeckt 

wurden. 

161. Ein Verstoß gegen anzuwendendes 

nationales oder Unionsrecht führt nur 

dann zu einer Finanzkorrektur, wenn 

eine der folgenden Bedingungen erfüllt 

ist: 

 

(d) Der Verstoß hat Auswirkungen auf die 

Auswahl eines Vorhabens für eine 

Unterstützung aus dem Fonds durch die 

Verwaltungsbehörde oder hätte 

Auswirkungen darauf haben können. 

 

(e) Der Verstoß hat Auswirkungen auf 

den Betrag der zur Erstattung aus dem 

Unionshaushalt geltend gemachten 

Ausgaben oder hätte Auswirkungen 

darauf haben können. 

 

 

Änderungsantrag 125 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 52 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 [...] entfällt 

 

Änderungsantrag 126 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 53 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 53 entfällt 
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Verfahren für Finanzkorrekturen durch 

die Kommission 

 

166. Bevor die Kommission eine 

Finanzkorrektur beschließt, eröffnet sie 

das Verfahren, indem sie dem 

Mitgliedstaat ihre vorläufigen 

Schlussfolgerungen aus der Prüfung 

mitteilt und ihn auffordert, sich binnen 

zwei Monaten zu äußern. 

 

167. Wenn die Kommission eine 

extrapolierte oder pauschale 

Finanzkorrektur vorschlägt, erhält der 

Mitgliedstaat Gelegenheit, durch eine 

Prüfung der betreffenden Unterlagen 

nachzuweisen, dass der tatsächliche 

Umfang der Unregelmäßigkeit geringer 

ist als von der Kommission veranschlagt. 

In Abstimmung mit der Kommission kann 

der Mitgliedstaat den Umfang dieser 

Prüfung auf einen angemessenen Teil der 

betreffenden Unterlagen oder eine 

Stichprobe daraus begrenzen. Außer in 

entsprechend begründeten Fällen wird 

für diese Prüfung eine Frist von bis zu 

zwei weiteren Monaten ab dem Ende der 

in Absatz 1 genannten Zweimonatsfrist 

eingeräumt. 

 

168. Die Kommission berücksichtigt 

sämtliches Beweismaterial, das der 

Mitgliedstaat innerhalb der in den 

Absätzen 1 und 2 genannten Fristen 

vorlegt. 

 

169. Erhebt der Mitgliedstaat Einwände 

gegen die vorläufigen Schlussfolgerungen 

der Kommission, wird er von der 

Kommission zu einer Anhörung 

eingeladen, damit gewährleistet ist, dass 

der Kommission alle Informationen und 

Anmerkungen vorliegen, auf deren 

Grundlage sie die Schlussfolgerungen 

bezüglich der vorzunehmenden 

Finanzkorrektur trifft. 

 

170. Für die Anwendung von 

Finanzkorrekturen erlässt die 

Kommission mittels 

Durchführungsrechtsakten einen 
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Beschluss, und zwar binnen sechs 

Monaten nach dem Datum der Anhörung 

oder nach Eingang der zusätzlichen 

Informationen in den Fällen, in denen 

sich der Mitgliedstaat in der Anhörung zu 

deren Vorlage bereit erklärt hat. Die 

Kommission berücksichtigt alle 

Informationen und Anmerkungen, die ihr 

im Zuge des Verfahrens übermittelt 

werden. Findet keine Anhörung statt, so 

beginnt die Sechsmonatsfrist zwei Monate 

nach dem Datum des von der Kommission 

versandten Einladungsschreibens für die 

Anhörung. 

171. Werden Unregelmäßigkeiten, die den 

der Kommission übermittelten 

Jahresabschluss betreffen, von der 

Kommission oder dem Europäischen 

Rechnungshof entdeckt, wird die sich 

daraus ergebende Finanzkorrektur durch 

eine entsprechende Kürzung der 

Unterstützung aus dem Fonds für das 

operationelle Programm vorgenommen. 

 

 

Änderungsantrag 127 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 54 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 54 entfällt 

Rückzahlungen aus dem Unionsbudget – 

Wiedereinziehungen 

 

172. Jede Rückzahlung an den 

Gesamthaushalt der Union hat vor dem 

Fälligkeitsdatum zu erfolgen, das in der 

gemäß Artikel 77 der Haushaltsordnung 

ausgestellten Einziehungsanordnung 

angegeben ist. Dieses Fälligkeitsdatum ist 

der letzte Tag des zweiten Monats, der auf 

den Monat folgt, in dem die 

Einziehungsanordnung erlassen wurde. 

 

173. Wird die Rückzahlung verspätet 

geleistet, werden für die Zeit zwischen 
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dem genannten Fälligkeitsdatum und dem 

Tag der tatsächlichen Zahlung 

Verzugszinsen berechnet. Diese Zinsen 

werden nach dem Satz berechnet, den die 

Europäische Zentralbank am ersten 

Werktag des Monats, in den der 

Fälligkeitstermin fällt, für ihre 

Kapitalrefinanzierungsoperationen 

anwendet, zuzüglich eineinhalb 

Prozentpunkten. 

 

Änderungsantrag 128 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 55 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 [...] entfällt 

 

Änderungsantrag 129 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 56 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 56 entfällt 

Regelungen zur Aufhebung der 

Mittelbindung 

 

180. Die Kommission hebt die 

Mittelbindung für Beträge auf, die gemäß 

Unterabsatz 2 für ein operationelles 

Programm berechnet wurden und die 

nicht bis zum 31. Dezember des zweiten 

auf das Jahr der Mittelbindung im 

Rahmen des operationellen Programms 

folgenden Haushaltsjahres für die 

Vorschusszahlung, für 

Zwischenzahlungen oder für 

Jahresabschlusszahlungen in Anspruch 

genommen wurden oder für die kein 

gemäß Artikel 38 erstellter 

Zahlungsantrag gemäß Artikel 42 
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eingereicht wurde. 

Zum Zweck der Aufhebung der 

Mittelbindung berechnet die Kommission 

den Betrag, indem sie zu den 

Mittelbindungen 2015 bis 2020 jeweils ein 

Sechstel der jährlichen Mittelbindung 

bezogen auf die jährliche 

Gesamtbeteiligung für 2014 hinzurechnet. 

 

181. Abweichend von Absatz 1 

Unterabsatz 1 finden die Fristen für die 

Aufhebung der Mittelbindung keine 

Anwendung auf die jährlichen 

Mittelbindungen im Zusammenhang mit 

der jährlichen Gesamtbeteiligung für 

2014. 

 

182. Bezieht sich die erste jährliche 

Mittelbindung auf die jährliche 

Gesamtbeteiligung für 2015, so finden 

abweichend von Absatz 1 die Fristen für 

die Aufhebung der Mittelbindung keine 

Anwendung auf die jährlichen 

Mittelbindungen im Zusammenhang mit 

der jährlichen Gesamtbeteiligung für 

2015. In diesem Fall berechnet die 

Kommission den Betrag gemäß Absatz 1 

Unterabsatz 1, indem sie zu den 

Mittelbindungen 2016 bis 2020 jeweils ein 

Fünftel der jährlichen Mittelbindung 

bezogen auf die jährliche 

Gesamtbeteiligung für 2015 hinzurechnet. 

 

183. Am 31. Dezember 2022 noch offene 

Mittelbindungen werden aufgehoben, 

wenn der Kommission nicht bis zum 

30. September 2023 sämtliche gemäß 

Artikel 47 Absatz 2 erforderlichen 

Unterlagen übermittelt wurden. 

 

 

Änderungsantrag 130 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 57 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 57 entfällt 
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Ausnahmen von der Aufhebung der 

Mittelbindung 

 

184. Von der Aufhebung der 

Mittelbindung ausgenommen sind 

Beträge, die von der zuständigen Stelle bei 

der Kommission aus folgenden Gründen 

nicht geltend gemacht werden konnten: 

 

(d) die Vorhaben wurden aufgrund eines 

Gerichtsverfahrens oder einer 

Verwaltungsbeschwerde mit 

aufschiebender Wirkung ausgesetzt; oder 

 

(e) höhere Gewalt, die Auswirkungen auf 

die vollständige oder teilweise 

Durchführung des Programms hat. Die 

nationalen Behörden, die höhere Gewalt 

geltend machen, weisen die direkten 

Auswirkungen der höheren Gewalt auf 

die Durchführung des gesamten 

Programms oder von Teilen des 

Programms nach. 

 

(f) Die obengenannte Ausnahme kann ein 

Mal beantragt werden, wenn die 

Aussetzung oder die höhere Gewalt bis zu 

einem Jahr dauert, oder mehrere Male 

entsprechend der Einwirkungsdauer der 

höheren Gewalt oder der Anzahl der 

Jahre, die zwischen dem Zeitpunkt der 

Gerichts- oder 

Verwaltungs¬entscheidung über die 

Aussetzung der Durchführung des 

Vorhabens und dem Zeitpunkt der 

endgültigen Gerichts- oder 

Verwaltungsentscheidung vergehen 

 

185. Für Beträge, die bis zum Ende des 

Vorjahres hätten geltend gemacht werden 

müssen, übermittelt der Mitgliedstaat der 

Kommission die Informationen zu den 

Ausnahmen gemäß Absatz 1 bis zum 

31. Jänner. 

 

 

Änderungsantrag 131 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 58 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

Artikel 58 entfällt 

Verfahren für die Aufhebung von 

Mittelbindungen 

 

186. Die Kommission unterrichtet den 

Mitgliedstaat und die 

Verwaltungsbehörde rechtzeitig, wenn 

eine Aufhebung der Mittelbindung gemäß 

Artikel 56 droht. 

 

187. Auf der Grundlage der ihr am 

31. Jänner vorliegenden Informationen 

unterrichtet die Kommission den 

Mitgliedstaat und die 

Verwaltungsbehörde über den Betrag, der 

gemäß ihren Informationen von einer 

Aufhebung der Mittelbindung betroffen 

ist. 

 

188. Innerhalb von zwei Monaten kann 

der Mitgliedstaat sich mit dem Betrag 

einverstanden erklären, für den die 

Mittelbindung aufgehoben werden soll, 

oder Anmerkungen vorlegen. 

 

189. Der Mitgliedstaat legt der 

Kommission bis zum 30. Juni einen 

überarbeiteten Finanzierungsplan vor, 

aus dem die Beträge, um die die 

Unterstützung für das operationelle 

Programm in dem betreffenden 

Haushaltsjahr gekürzt wurde, 

hervorgehen. Wird ein solcher Plan nicht 

vorgelegt, überarbeitet die Kommission 

den Finanzierungsplan, indem sie die 

Beiträge aus dem Fonds für das 

betreffende Haushaltsjahr kürzt. 

 

190. Bis spätestens 30. September ändert 

die Kommission mittels 

Durchführungsrechtsakt den Beschluss 

zur Genehmigung des operationellen 

Programms. 
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Änderungsantrag 132 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 59 – Absatz 194 – Unterabsatz 1 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Ein delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, 

wenn das Europäische Parlament und der 

Rat binnen zwei Monaten ab dem Tag der 

Mitteilung keine Einwände gegen ihn 

erheben oder wenn sowohl das 

Europäische Parlament als auch der Rat der 

Kommission vor Ablauf dieser Frist 

mitteilen, dass sie nicht die Absicht haben, 

Einwände zu erheben. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates 

wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

Ein delegierter Rechtsakt tritt nur in Kraft, 

wenn das Europäische Parlament und der 

Rat binnen vier Monaten ab dem Tag der 

Mitteilung keine Einwände gegen ihn 

erheben oder wenn sowohl das 

Europäische Parlament als auch der Rat der 

Kommission vor Ablauf dieser Frist 

mitteilen, dass sie nicht die Absicht haben, 

Einwände zu erheben. Auf Initiative des 

Europäischen Parlaments oder des Rates 

wird diese Frist um zwei Monate 

verlängert. 

Änderungsantrag 133 

Vorschlag für eine Verordnung 

Artikel 60 a (neu) 

 

Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 Artikel 60a 

 Übergangsbestimmungen 

 Die Kommission erlässt die notwendigen 

Finanz- und Rechtsvorschriften, 

erforderlichenfalls durch Umschichtung 

von Haushaltsmitteln, Vorfinanzierungen 

oder durch Verlängerung der 

Geltungsdauer der Verordnung (EU) 

Nr. 121/2012, um die Fortführung des 

Nahrungsmittelhilfeprogramms zwischen 

2013 und 2014 sicherzustellen, falls es zu 

Verzögerungen bei der Umsetzung der 

vorliegenden Verordnung kommen sollte. 

 

Änderungsantrag 134 

Vorschlag für eine Verordnung 

Anhang 1 
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Vorschlag der Kommission Geänderter Text 

 [...] entfällt 
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